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I. Teil 
Allgemeine Vorschriften 

§§ 1 und 2 (weggefallen) 

- 

§ 3 Bezirksschornsteinfegermeister 

(1) Bezirksschornsteinfegermeister ist, wer von 
der zuständigen Verwaltungsbehörde als Be-
zirksschornsteinfegermeister für einen be-
stimmten Kehrbezirk bestellt ist. 
(2) Der Bezirksschornsteinfegermeister gehört 
als Gewerbetreibender dem Handwerk an. Bei 
der Feuerstättenschau, bei der Bauabnahme 
und bei Tätigkeiten auf dem Gebiet des Immis-
sionsschutzes sowie der rationellen Energie-
verwendung nimmt er öffentliche Aufgaben 
wahr. 

II. Teil 
Voraussetzungen für die Berufsausübung 

Erster Abschnitt 
Bewerbung und Bestellung 

§ 4 (weggefallen) 

- 

§ 5 Bestellung 

(1) Als Bezirksschornsteinfegermeister wird auf 
bis zum 31. Dezember 2009 frei werdende 
Bezirke nur bestellt, wer bis zum Tag vor In-
krafttreten dieses Gesetzes in die Bewerberlis-
te nach § 4 des Schornsteinfegergesetzes in 
der bis zu diesem Tag geltenden Fassung 
eingetragen ist. Ab dem 1. Januar 2010 gelten 
für die Auswahl und die Bestellung der Be-
zirksschornsteinfegermeister die §§ 9 und 10 
des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes 
entsprechend. 
(2) Bis zum 31. Dezember 2012 entspricht die 
Anzahl der Bezirke der Anzahl der zum Zeit-
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punkt des Inkrafttretens des Gesetzes beste-
henden Bezirke. 

 

§ 6 Reihenfolge der Bestellung 

Die Reihenfolge der Bestellung des Bezirks-
schornsteinfegermeisters richtet sich nach dem 
Rang der Eintragung in die Bewerberliste. 
 

§ 7 (weggefallen) 

- 

Zweiter Abschnitt 
Erlöschen der Bestellung 

§ 8 Erlöschensgründe 

Die Bestellung als Bezirksschornsteinfeger-
meister erlischt durch  
1. Rücknahme oder Widerruf (§ 11 Abs. 1 bis 
3); 
2. Aufhebung der Bestellung (§ 11 Abs. 4); 
3. Versetzung in den Ruhestand (§ 10); 
4.   Erreichen der Altersgrenze (§ 9); 
5.  Tod. 

§ 9 Altersgrenze 

Bezirksschornsteinfegermeister erreichen mit 
Ablauf des Kalendervierteljahres, in dem sie 
das 65. Lebensjahr vollenden, die Altersgrenze 
für die Ausübung ihres Berufes. 

§ 10 Versetzung in den Ruhestand 

(1) Ein Bezirksschornsteinfegermeister, der 
aus gesundheitlichen Gründen dauernd unfä-
hig ist, die Arbeiten der Gesellen und Lehrlinge 
zu überwachen, ist von der zuständigen Ver-
waltungsbehörde in den Ruhestand zu verset-
zen. 
(2) Der Bezirksschornsteinfegermeister ist 
nach Aufforderung durch die zuständige Ver-
waltungsbehörde verpflichtet, ein amtsärztli-
ches Gutachten über seinen Gesundheitszu-
stand vorzulegen, wenn Grund zu der Annah-
me besteht, dass die Voraussetzungen für die 
Versetzung in den Ruhestand gegeben sind. 

 

§ 11 Rücknahme, Widerruf, Aufhebung 

(1) Die Bestellung als Bezirksschornsteinfe-
germeister ist zurückzunehmen, wenn der 
Bezirksschornsteinfegermeister die Bestellung 
durch Vorlage falscher Unterlagen oder auf 
sonstige Weise erschlichen hat. 

(2) Die Bestellung als Bezirksschornsteinfe-
germeister ist nach Anhörung des Vorstandes 
der Schornsteinfegerinnung zu widerrufen, 
wenn  
1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass 
der Bezirksschornsteinfegermeister nicht die 
erforderliche persönliche oder fachliche Zuver-
lässigkeit für die Ausübung seines Berufs be-
sitzt; 
2. der Bezirksschornsteinfegermeister, gegen 
den innerhalb der letzten zehn Jahre zweimal 
wegen Verletzung seiner Berufspflichten War-
nungsgeld angeordnet worden ist, abermals 
seine Berufspflichten schuldhaft gröblich ver-
letzt hat. 
(3) Die Bestellung als Bezirksschornsteinfe-
germeister kann widerrufen werden, wenn die 
Kehrbezirkseinteilung geändert wird. 
(4) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen 
Maßnahmen nach Absatz 1 oder 2 haben kei-
ne aufschiebende Wirkung. 
(5) Auf Antrag des Bezirksschornsteinfeger-
meisters ist seine Bestellung aufzuheben. 

 

III. Teil 
Ausübung des Berufes 

Erster Abschnitt 
Pflichten und Aufgaben des Bezirks-

schornsteinfegermeisters 

§ 12 Allgemeine Berufspflicht 

(1) Die Bezirksschornsteinfegermeister sind 
verpflichtet, ihre Aufgaben und Befugnisse 
ordnungsgemäß und gewissenhaft nach den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik 
sowie unparteiisch auszuführen. Bezirks-
schornsteinfegermeister dürfen keine Beschei-
nigungen nach § 13 Abs. 1 Nr. 9 für Anlagen in 
ihrem Bezirk ausstellen, die sie oder Angehöri-
ge ihres Betriebs verkauft oder eingebaut ha-
ben. § 20 gilt entsprechend. 
(2) Bezirksschornsteinfegermeister dürfen an 
Anlagen in ihrem Bezirk, an denen sie Tätig-
keiten ausführen, die nach der Kehr- und Ü-
berprüfungsordnung oder der Verordnung über 
kleine und mittlere Feuerungsanlagen vorge-
schrieben sind, keine gewerblichen Wartungs-
arbeiten ausführen, wenn diese einen Einfluss 
auf das Überprüfungs- oder Überwachungser-
gebnis haben können. 
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(3) Mit ihren Aufgaben und Befugnissen als 
Bezirksschornsteinfegermeister sind sie unbe-
schadet der Vorschrift des § 20 auf ihren Be-
zirk beschränkt. In Notfällen oder auf besonde-
re Anordnung der zuständigen Behörde sind 
sie verpflichtet, auch außerhalb ihres Bezirks 
tätig zu werden. 

 

§ 13 Aufgaben 

(1) Der Bezirksschornsteinfegermeister hat 
folgende Aufgaben:  
1. Ausführung der durch die Rechtsverordnun-
gen nach § 1 Abs. 1 Satz 2 und 3 des Schorn-
steinfeger-Handwerksgesetzes oder die Kehr- 
und Überprüfungsordnung vorgeschriebenen 
Arbeiten und regelmäßige Überwachung der 
Arbeit seiner Gesellen und Lehrlinge; 
2. Überprüfung sämtlicher Schornsteine, Feu-
erstätten, Verbindungsstücke und Lüftungsan-
lagen oder ähnlicher Einrichtungen auf ihre 
Feuersicherheit in den Gebäuden, in denen er 
Arbeiten nach den Rechtsverordnungen nach 
§ 1 Abs. 1 Satz 2 und 3 des Schornsteinfeger-
Handwerksgesetzes oder der Kehr- und Über-
prüfungsordnung, der Verordnung über Klein-
feuerungsanlagen - 1. BImSchV oder den lan-
desrechtlichen Bauordnungen auszuführen 
hat, durch persönliche Besichtigung innerhalb 
von fünf Jahren, und zwar jährlich in einem 
Fünftel seines Bezirks (Feuerstättenschau); 
3. unverzügliche schriftliche Meldung der bei 
Schornsteinen, Feuerstätten, Verbindungsstü-
cken und Lüftungsanlagen oder ähnlichen 
Einrichtungen vorgefundenen Mängel  
a) an den Grundstückseigentümer, im Falle 
von Wohnungseigentum an die Gemeinschaft 
der Wohnungseigentümer und, sofern die Ein-
richtung sich in den Räumen des Wohnungs-
eigentümers befindet und zum Sondereigen-
tum gehört, zusätzlich an den Wohnungseigen-
tümer, den der Verwalter dem Bezirksschorn-
steinfegermeister auf Anforderung zu benen-
nen hat, 
b) an die zuständige Behörde, wenn die Män-
gel nicht innerhalb einer von dem Bezirks-
schornsteinfegermeister zu setzenden Frist 
abgestellt worden sind; 
4. Prüfung und Begutachtung von Schornstei-
nen, Feuerstätten, Verbindungsstücken und 
Lüftungsanlagen oder ähnlichen Einrichtungen 
auf ihre Feuersicherheit in anderen als den in 
Nummer 2 genannten Fällen; 
5. Beratung in feuerungstechnischen Fragen; 
6. Vornahme der Brandverhütungsschau oder 
Teilnahme an ihr nach Landesrecht; 

7. Hilfeleistung bei der Brandbekämpfung auf 
Aufforderung durch die zuständige Behörde in 
seinem Bezirk; 
8. Unterstützung der Aufgaben des Zivilschut-
zes, soweit sie die Brandverhütung betreffen; 
9. Ausstellung von Bescheinigungen über die 
Tauglichkeit und sichere Benutzbarkeit von 
Abgasanlagen und von Leitungen zur Abfüh-
rung von Verbrennungsgasen, soweit dies 
durch Landesrecht vorgesehen ist; 
10. Überprüfung von Schornsteinen, Feuerstät-
ten und Verbindungsstücken oder ähnlichen 
Einrichtungen sowie Feststellung und Weiter-
leitung der für die Aufstellung von Emissions-
katastern im Sinne des § 46 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes erforderlichen An-
gaben nach Maßgabe der öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften auf dem Gebiet des Immissions-
schutzes; 
11. Überwachung von Feuerungsanlagen hin-
sichtlich der Anforderungen an heizungs- oder 
raumlufttechnische oder der Versorgung mit 
Brauchwasser dienende Anlagen oder Einrich-
tungen im Zuge der Feuerstättenschau nach 
Nummer 2, soweit ihm diese Überwachung 
nach § 7 Abs. 2 des Energieeinsparungsge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 1. September 2005 (BGBl. I S. 2684), in 
seiner jeweils geltenden Fassung übertragen 
worden ist; 
12. Überwachung von Feuerungsanlagen hin-
sichtlich der Anforderungen an den Betrieb 
heizungs- oder raumlufttechnischer oder der 
Versorgung mit Brauchwasser dienender An-
lagen oder Einrichtungen, soweit ihm diese 
nach § 7 Abs. 3 des Energieeinsparungsge-
setzes übertragen worden ist. 
(2) Andere als in diesem Gesetz aufgeführte 
Arbeiten dürfen dem Bezirksschornsteinfeger-
meister nur übertragen werden, soweit dies 
durch Rechtsvorschriften des Bundes zugelas-
sen ist. Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie wird darüber hinaus ermäch-
tigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates dem Bezirksschorn-
steinfegermeister andere Reinigungs-, Ü-
berprüfungs-, Mess- und sonstige Überwa-
chungsarbeiten insbesondere zum Zweck der 
Erhaltung der Feuersicherheit (Betriebs- und 
Brandsicherheit), zum Zweck des Umwelt-
schutzes oder der rationellen Energieverwen-
dung zu übertragen, soweit diese Arbeiten 
einen Bezug zum Aufgabengebiet des Be-
zirksschornsteinfegermeisters nach Absatz 1 
aufweisen. 
(3) Aufgaben nach Absatz 1 Nr. 1, 4 bis 8, 10 
und 12 dürfen vorübergehend und gelegentlich 
auch von Staatsangehörigen eines Mitglied-
staates der Europäischen Union oder eines 
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Vertragsstaates des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum oder der 
Schweiz, die im Inland keine gewerbliche Nie-
derlassung im Schornsteinfegerhandwerk un-
terhalten, durchgeführt werden, wenn sie die in 
den §§ 7 bis 9 der EU/EWR-Handwerk-
Verordnung vom 20. Dezember 2007 (BGBl. I 
S. 3075) bestimmten Voraussetzungen erfül-
len. 

 

§ 14 (weggefallen) 

- 

§ 15 Gesellen 

(1) Der Bezirksschornsteinfegermeister muss 
einen Gesellen beschäftigen. Für die ord-
nungsgemäße Ausführung der Kehrarbeiten 
bleibt der Bezirksschornsteinfegermeister ver-
antwortlich. 
(2) Die zuständige Behörde kann Inhabern von 
Kehrbezirken die Einstellung eines zweiten 
Gesellen aufgeben, wenn sonst die ordnungs-
gemäße Verwaltung des Kehrbezirks und die 
Erfüllung der dem Bezirksschornsteinfeger-
meister übertragenen Aufgaben gefährdet 
sind. 
(3) Geselle ist, wer die Gesellenprüfung im 
Schornsteinfegerhandwerk bestanden hat. 

 

§ 16 Lehrlinge 

(1) Lehrlinge dürfen nur in Begleitung und un-
ter Aufsicht eines Bezirksschornsteinfeger-
meisters oder eines Gesellen arbeiten. 
(2) Zum Ausgleich der dem einzelnen Bezirks-
schornsteinfegermeister durch eine Lehrlings-
ausbildung entstehenden Kosten werden von 
den Schornsteinfegerinnungen Ausgleichskas-
sen errichtet; mehrere Schornsteinfegerinnun-
gen können eine gemeinsame Ausgleichskas-
se errichten. Die für diese Einrichtung erforder-
lichen Vorschriften erlässt die Landesregierung 
oder die von ihr bestimmte Stelle durch 
Rechtsverordnung mit der Maßgabe, dass 
jeder Bezirksschornsteinfegermeister, der im 
Innungsbereich einen Lehrling ausbildet, bis zu 
25 vom Hundert des tariflich vereinbarten Ge-
sellenlohnes der höchsten Lohnstufe erhält 
und dass die Mittel für die Ausgleichszahlun-
gen und die für die Ausgleichskasse erforderli-
chen Verwaltungskosten von den Bezirks-
schornsteinfegermeistern des Innungsbezirks 
zu gleichen Teilen durch Umlagen aufgebracht 

werden. Rückständige Umlagen, die trotz 
Mahnung nicht entrichtet sind, werden auf 
Antrag des Innungsvorstandes von der zu-
ständigen Verwaltungsbehörde nach den für 
sie geltenden Vorschriften der Verwaltungs-
vollstreckung beigetrieben; der Schuldner ist 
vorher zu hören. 

 

§§ 17 bis 19 (weggefallen) 

 

§ 20 Vertretung 

Im Falle einer vorübergehenden Abwesenheit 
oder Verhinderung hat der Bezirksschornstein-
fegermeister einen anderen Schornsteinfeger-
meister, möglichst den Inhaber eines benach-
barten Kehrbezirks, mit seiner Vertretung zu 
beauftragen. Bei einer voraussichtlich mehr als 
drei Monate dauernden Abwesenheit oder 
Verhinderung hat die zuständige Behörde ei-
nen Stellvertreter zu bestellen; eine Bestellung 
zum Stellvertreter kann nur aus wichtigem 
Grund abgelehnt werden. Der Vertreter und 
der Stellvertreter führen die dem Bezirks-
schornsteinfegermeister obliegenden Aufga-
ben unter eigener Verantwortung auf dessen 
Rechnung aus. Die Kosten der Vertretung oder 
Stellvertretung trägt der Bezirksschornsteinfe-
germeister. 

 

§ 21 (weggefallen) 

 

Zweiter Abschnitt 
Kehrbezirk 

§§ 22 und 23 (weggefallen) 

 

Dritter Abschnitt 
Kehr- und Überprüfungsgebühren 

§ 24 Gebührenordnung 

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates die 
gebührenpflichtigen Tatbestände nach § 13 
Abs. 1 Nr. 1, 2, 3, 4, 10 und 12 zu bestimmen 
und dabei feste Sätze, auch in Form von Ge-
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bühren nach Zeitaufwand, oder Rahmensätze 
vorzusehen. Die Gebührensätze sind nach der 
Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden zu be-
messen; der mit den in Satz 1 genannten Tä-
tigkeiten verbundene Personal- und Sachauf-
wand des Bezirksschornsteinfegermeisters ist 
zu berücksichtigen. 
(2) Bis zum Erlass der Rechtsverordnung nach 
Absatz 1 gelten die Kehr- und Überprüfungs-
gebührenordnungen der Länder fort, die auf 
der Grundlage des § 24 in seiner vor dem Tag 
des Inkrafttretens dieses Gesetzes geltenden 
Fassung erlassen wurden. 

 

§ 25 Einziehung der Gebühren 

(1) Der Bezirksschornsteinfegermeister darf für 
die nach diesem Gesetz vorgeschriebenen 
Tätigkeiten nur die in der Rechtsverordnung 
nach § 24 Abs. 1 oder in der Kehr- und Über-
prüfungsgebührenordnung oder nach sonsti-
gem Landesrecht bestimmten Gebühren und 
seine Auslagen erheben. Eine Erhöhung oder 
Ermäßigung dieser Gebühren ist nicht zuläs-
sig. 
(2) Den Gebühren ist die Umsatzsteuer hinzu-
zurechnen, die nach § 12 des Umsatzsteuer-
gesetzes auf die Tätigkeit entfällt. Das gilt 
nicht, wenn die Umsatzsteuer nach § 19 Abs. 1 
des Umsatzsteuergesetzes unerhoben bleibt. 
(3) Der Bezirksschornsteinfegermeister hat 
eine spezifizierte Rechnung auszustellen, in 
der seine Auslagen und die Vergütungen für 
etwaige Nebenarbeiten getrennt von den Ge-
bühren nach der Rechtsverordnung nach § 24 
Abs. 1 oder der Kehr- und Überprüfungsge-
bührenordnung aufzuführen sind. 
(4) Die Gebühr nach der Rechtsverordnung 
nach § 24 Abs. 1 oder der Kehr- und Überprü-
fungsgebührenordnung ist eine öffentliche Last 
des Grundstücks und ist vom Grundstücksei-
gentümer oder im Falle von Wohnungseigen-
tum von der Gemeinschaft der Wohnungsei-
gentümer zu tragen. Sie verjährt in drei Jahren. 
Privatrechtliche Verhältnisse zwischen dem 
Grundstückseigentümer oder Wohnungseigen-
tümer und Dritten sowie zwischen der Ge-
meinschaft der Wohnungseigentümer und dem 
einzelnen Wohnungseigentümer werden da-
durch nicht berührt. Rückständige Gebühren 
und Auslagen, die trotz Mahnung nicht entrich-
tet worden sind, werden von der zuständigen 
Verwaltungsbehörde auf Antrag des Bezirks-
schornsteinfegermeisters durch Bescheid fest-
gestellt und nach den für sie geltenden Vor-
schriften der Verwaltungsvollstreckung beige-
trieben; der Schuldner ist vorher zu hören. 
Soweit die Kosten der Zwangsvollstreckung 

aus den eingegangenen Geldern nicht gedeckt 
werden, sind sie von demjenigen zu tragen, für 
dessen Rechnung die Zwangsvollstreckung 
erfolgt. 
(5) Mehrere Eigentümer eines Grundstücks 
haften für die Gebühren nach der Rechtsver-
ordnung nach § 24 Abs. 1 oder der Kehr- und 
Überprüfungsgebührenordnung und für die 
Auslagen als Gesamtschuldner. 
 

Vierter Abschnitt 
Aufsicht 

§ 26 Aufsichtsbehörde 

(1) Der Bezirksschornsteinfegermeister unter-
steht der Aufsicht der zuständigen Verwal-
tungsbehörde. 
(2) Die Aufsichtsbehörde kann auch ohne be-
sonderen Anlass eine Überprüfung des Kehr-
bezirks vornehmen. An dieser Überprüfung hat 
außer einem Vertreter der Aufsichtsbehörde 
ein Sachverständiger des Schornsteinfeger-
handwerks teilzunehmen. Die durch die Über-
prüfung entstehenden Kosten trägt, wenn bei 
der Überprüfung wesentliche Mängel festge-
stellt werden, der Kehrbezirksinhaber. Die 
Aufsichtsbehörde kann auch ohne besonderen 
Anlass die Vorlage des vom Bezirksschorn-
steinfegermeister nach § 19 des Schornstein-
feger-Handwerksgesetzes zu führenden Kehr-
buchs und der für die Führung des Kehrbuchs 
erforderlichen Unterlagen verlangen. Sie kann 
verlangen, dass ihr ein Ausdruck des Kehr-
buchs vorgelegt oder der Datenträger zugäng-
lich gemacht wird oder die Daten elektronisch 
übermittelt werden. 
 

§ 27 Aufsichtsmaßnahmen 

(1) Der Bezirksschornsteinfegermeister kann 
durch die zuständige Behörde zu den ihm nach 
diesem Gesetz obliegenden Pflichten und Auf-
gaben durch Aufsichtsmaßnahmen angehalten 
werden. Aufsichtsmaßnahmen sind:  
1.  Verweis; 
2.  Warnungsgeld bis zu fünftausend Euro; 
3. Die Aufsichtsmaßnahmen können nur ein-
zeln verhängt werden. 
(2) Ist durch ein Gericht oder eine Behörde 
eine Strafe oder eine Geldbuße verhängt wor-
den, darf wegen desselben Sachverhalts ein 
Verweis nicht ausgesprochen werden; War-
nungsgeld darf nur verhängt werden, wenn 
dies zusätzlich erforderlich ist, um den Be-
zirksschornsteinfegermeister zur Erfüllung 
seiner Pflichten anzuhalten. 
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(3) Ist ein Verfahren gegen den Bezirksschorn-
steinfegermeister eingeleitet worden, das zu 
einer Strafe oder Geldbuße führen kann, ist bis 
zur Beendigung dieses Verfahrens von einer 
Aufsichtsmaßnahme nach Absatz 1 abzuse-
hen. 
 
(4) Die Verhängung einer Aufsichtsmaßnahme 
ist nicht mehr zulässig, wenn seit dem zu be-
anstandenden Verhalten drei Jahre vergangen 
sind. Ist vor Ablauf dieser Frist wegen dessel-
ben Sachverhalts ein Strafverfahren eingeleitet 
worden, ist die Frist für die Dauer dieses Straf-
verfahrens gehemmt. 

 

§ 28 Einstweilige Untersagung der Be-
rufsausübung 

Schwebt gegen einen Bezirksschornsteinfe-
germeister ein Widerrufsverfahren oder ein 
Strafverfahren wegen einer Tat, die den Wider-
ruf der Bestellung rechtfertigen würde, so kann 
die zuständige Verwaltungsbehörde ihm die 
Ausübung seiner Befugnisse als Bezirks-
schornsteinfegermeister bis zur Entscheidung 
des Verfahrens untersagen. Der Vorstand der 
Schornsteinfegerinnung ist zu hören. Wird dem 
Bezirksschornsteinfegermeister die Ausübung 
seiner Befugnisse untersagt, so ist von der 
zuständigen Verwaltungsbehörde ein Stellver-
treter zu bestellen. § 20 gilt entsprechend. 
Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die 
einstweilige Berufsuntersagung haben keine 
aufschiebende Wirkung. 

 

IV. Teil 
Zusatzversorgung im Schornsteinfeger-

handwerk 

Erster Abschnitt Versorgungsansprüche 

§ 29 Ruhegeld 

(1) Ein ehemaliger Bezirksschornsteinfeger-
meister, dessen Bestellung wegen Erreichens 
der Altersgrenze oder wegen Versetzung in 
den Ruhestand erloschen ist, erhält ein Ruhe-
geld. Ruhegeld erhält bei Vollendung des 65. 
Lebensjahres auch ein ehemaliger Bezirks-
schornsteinfegermeister, dessen Bestellung 
wegen Rücknahme, Widerrufs oder Aufhebung 
erloschen ist, wenn er mindestens fünf Jahre 
als Mitglied der Versorgungsanstalt (§ 34) 
Beiträge entrichtet hat. 

(2) Der Anspruch auf Ruhegeld entsteht in den 
Fällen des Absatzes 1 Satz 1 mit Ablauf des 
Tages, an dem die Bestellung als Bezirks-
schornsteinfegermeister erloschen ist, in den 
Fällen des Absatzes 1 Satz 2 mit Ablauf des 
Tages, an dem das 65. Lebensjahr vollendet 
wird. Der Anspruch auf Ruhegeld erlischt mit 
Ablauf des Vierteljahres, in dem der An-
spruchsberechtigte stirbt. Wird der Anspruchs-
berechtigte als Bezirksschornsteinfegermeister 
wiederbestellt, so erlischt der Anspruch auf 
Ruhegeld mit dem Tage der Bestellung. 
(3) Für die Bemessung des Ruhegeldes ist die 
Dauer der mit Beiträgen belegten Mitglied-
schaft als Bezirksschornsteinfegermeister bei 
der Versorgungsanstalt maßgebend. Weist ein 
Mitglied nach, dass es aus Gründen, die es 
nicht zu vertreten hat, zu einem späteren Zeit-
punkt als zwölf Jahre nach dem Datum seines 
Rangstichtages als Bezirksschornsteinfeger-
meister bestellt worden ist, so ist ihm die zwölf 
Jahre übersteigende Zeit der unverschuldeten 
Verspätung auf die Dauer seiner Mitgliedschaft 
anzurechnen. Ein Anspruchsberechtigter, des-
sen Bestellung wegen Versetzung in den Ru-
hestand vor Vollendung des 55. Lebensjahres 
erloschen ist, ist so zu stellen, als ob der Ver-
sorgungsfall erst im Zeitpunkt der Vollendung 
seines 55. Lebensjahres eingetreten wäre, 
dabei ist mindestens eine Mitgliedschaft bei 
der Versorgungsanstalt von zehn Jahren 
zugrunde zu legen. 
(4) Der Jahresbetrag des Ruhegeldes nach § 
29 Abs. 1 Satz 1 beläuft sich für jedes begon-
nene Jahr während der ersten 20 Jahre der 
Mitgliedschaft auf dreieinhalb vom Hundert, 
danach bis zur Erreichung des Jahreshöchst-
betrages (§ 30) für jedes weitere begonnene 
Jahr der Mitgliedschaft auf drei vom Hundert 
des Jahreshöchstbetrages. 2Der Jahresbetrag 
des Ruhegeldes nach § 29 Abs. 1 Satz 2 be-
trägt für jedes Jahr der Mitgliedschaft einein-
halb vom Hundert des Jahreshöchstbetrages. 
(5) Das Ruhegeld ist um die Zahlbeträge der 
Versichertenrente zu kürzen, die dem An-
spruchsberechtigten auf Grund einer Pflicht-
versicherung in den sozialen Rentenversiche-
rungen zustehen; Rentenerhöhungen und 
Rentenminderungen auf Grund des § 1587b 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs, die Einkom-
mensanrechnung auf Erziehungsrenten sowie 
das Rentensplitting unter Ehegatten nach dem 
Sechsten Buch Sozialgesetzbuch bleiben un-
berücksichtigt. Hat der Bezirksschornsteinfe-
germeister während der Zeit seiner Bestellung 
Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Rentenversi-
cherung nicht gezahlt, ist das Ruhegeld ferner 
um den Zahlbetrag einer Versichertenrente 
aus der gesetzlichen Rentenversicherung zu 
kürzen, der sich ergibt, wenn die nach Satz 3 
zu ermittelnden Entgeltpunkte für jeden Kalen-
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dermonat, in dem der Bezirksschornsteinfe-
germeister während der Zeit seiner Bestellung 
zur gesetzlichen Rentenversicherung Pflicht-
beiträge nicht gezahlt hat, mit dem aktuellen 
Rentenwert vervielfältigt werden. Die Entgelt-
punkte werden ermittelt, indem die für Bezirks-
schornsteinfegermeister in der gesetzlichen 
Rentenversicherung maßgebende jährliche 
Beitragsbemessungsgrundlage durch das 
Durchschnittsentgelt (Anlage 1 zum Sechsten 
Buch Sozialgesetzbuch) für dasselbe Kalen-
derjahr geteilt wird. Satz 1 gilt entsprechend für 
die Verletztenrente auf Grund eines Arbeitsun-
falles im Sinne der sozialen Unfallversiche-
rung, der zur Versetzung in den Ruhestand 
geführt hat. Eine Kürzung hat insoweit zu un-
terbleiben, als eineinhalb vom Hundert des 
Jahreshöchstbetrages (§ 30) für jedes Jahr der 
Mitgliedschaft als Bezirksschornsteinfeger-
meister, höchstens jedoch für 30 Jahre, unter-
schritten wird und soweit es sich um Kinderzu-
lagen oder Kinderzuschüsse handelt. Wird die 
Rente aus den sozialen Rentenversicherungen 
neu berechnet, so hat die Versorgungsanstalt 
das Ruhegeld neu festzustellen, es sei denn, 
die Neuberechnung beruht auf den Vorschrif-
ten des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 
über das Zusammentreffen von Renten und 
von Einkommen. 
(6) Unbeschadet der Vorschriften der Absätze 
3 und 4 ist einem Anspruchsberechtigten, der 
wegen Berufsunfalls oder einer berufsbeding-
ten Erkrankung in den Ruhestand versetzt 
worden ist, ein Ruhegeld von mindestens 85 
vom Hundert des Jahreshöchstbetrages (§ 30) 
abzüglich der nach Absatz 5 vorzunehmenden 
Kürzungen zu zahlen. 
(7) Bei bereits festgestellten Ruhegeldansprü-
chen sind Veränderungen des Jahreshöchst-
betrages oder der Versicherten- und Verletz-
tenrenten aus der gesetzlichen Sozialversiche-
rung jeweils zu dem Zeitpunkt zu berücksichti-
gen, in dem sie wirksam werden; Veränderun-
gen des Jahreshöchstbetrages, die nach dem 
1. Januar 1977 bis zum 30. Juni 1977 eingetre-
ten sind, werden zum 1. Juli 1977 berücksich-
tigt. 

§ 30 Jahreshöchstbetrag des Ruhegeldes 

(1) Der Jahreshöchstbetrag des Ruhegeldes 
beträgt 81 vom Hundert des jährlichen Brutto-
arbeitseinkommens eines Beschäftigten des 
Bundes in Entgeltgruppe 8 Stufe 6 des Tarif-
vertrages für den öffentlichen Dienst in der 
jeweils geltenden Fassung ohne leistungsori-
entierte Bezahlungskomponenten, Jahresson-
derzahlungen und Einmalzahlungen. 
(2) Als Jahreshöchstbetrag (Ost) gilt der Be-
trag, der sich ergibt, wenn der Jahreshöchstbe-

trag nach Absatz 1 mit dem Verhältnis aus 
dem jeweiligen aktuellen Rentenwert (Ost) und 
dem jeweiligen aktuellen Rentenwert der ge-
setzlichen Rentenversicherung vervielfältigt 
wird. 

 

§ 31 Witwengeld und Witwergeld 

(1) Die Witwe eines Bezirksschornsteinfeger-
meisters, eines Anspruchsberechtigten nach § 
29 Abs. 1 oder eines Anwartschaftsberechtig-
ten nach § 29 Abs. 1 Satz 2 erhält Witwengeld. 
2Das Witwengeld beträgt für die Witwe eines 
Bezirksschornsteinfegermeisters oder eines 
Anspruchsberechtigten nach § 29 Abs. 1 Satz 
1 55 vom Hundert des Jahresbetrages nach § 
29 Abs. 4 und 6, den der Verstorbene am To-
destag erhalten hat oder erhalten hätte, wenn 
er anspruchsberechtigt gewesen wäre. Für die 
Witwe eines Anspruchsberechtigten oder An-
wartschaftsberechtigten nach § 29 Abs. 1 Satz 
2 beträgt das Witwengeld 55 vom Hundert des 
Jahresbetrages nach § 29 Abs. 4 Satz 2, das 
der Verstorbene erhalten hat oder bei Vollen-
dung des 65. Lebensjahres erhalten hätte. Das 
Witwengeld ist um die Zahlbeträge der Wit-
wenrente zu kürzen, die die Witwe auf Grund 
einer Pflichtversicherung des Verstorbenen in 
den sozialen Rentenversicherungen erhält; 
Rentenerhöhungen und Rentenminderungen 
auf Grund des § 1587b des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs, das Rentensplitting unter Ehegat-
ten, die Minderung der Witwenrente wegen der 
Einkommensanrechnung auf Renten wegen 
Todes, Berücksichtigungszeiten wegen Kin-
dererziehung oder Zeiten der nicht erwerbs-
mäßigen Pflege eines pflegebedürftigen Kin-
des bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 
sowie der Zuschlag bei Witwenrenten und 
Witwerrenten nach dem Sechsten Buch Sozi-
algesetzbuch bleiben unberücksichtigt. Satz 4 
gilt entsprechend für die Witwenrente auf 
Grund eines Arbeitsunfalles im Sinne der sozi-
alen Unfallversicherung, der zum Erlöschen 
der Bestellung des Verstorbenen geführt hat. 
Eine Kürzung hat insoweit zu unterbleiben, als 
0,855 vom Hundert des Jahreshöchstbetrages 
(§ 30) für jedes Jahr der Mitgliedschaft des 
Verstorbenen als Bezirksschornsteinfeger-
meister bei der Versorgungsanstalt, höchstens 
für 30 Jahre, unterschritten wird. Wird die Wit-
wenrente aus den sozialen Rentenversiche-
rungen wegen der Erfüllung oder des Wegfalls 
der Voraussetzungen für eine große Witwen-
rente oder der Aufteilung der Witwenrente auf 
mehrere Berechtigte neu berechnet, so hat die 
Versorgungsanstalt das Witwengeld neu fest-
zustellen. 
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(2) § 29 Abs. 7 gilt für das Witwengeld ent-
sprechend. 

(3) Der Anspruch auf Witwengeld entsteht,  
1. (weggefallen) 
2. für die Witwe eines Anwartschaftsberechtig-
ten nach § 29 Abs. 1 Satz 2 mit Ablauf des 
Todestages des Anwartschaftsberechtigten; 
3. für die Witwe eines Anspruchsberechtigten 
nach § 29 Abs. 1 mit dem auf seinen Tod fol-
genden Vierteljahresersten. 
Der Anspruch auf Witwengeld endet mit dem 
Tag der Wiederverheiratung der Witwe oder 
mit Ablauf des Vierteljahrs, in dem die Witwe 
stirbt. 
(4) § 19 Abs. 1, § 20 Abs. 2 und 3, die §§ 21 
und 22 Abs. 1, § 25 Abs. 1, 2 und 4, § 61 Abs. 
3 sowie § 69e Abs. 5 Satz 1 des Beamtenver-
sorgungsgesetzes gelten entsprechend. 
(5) Witwer und überlebende Lebenspartner 
aus eingetragenen Lebenspartnerschaften der 
in Absatz 1 Satz 1 genannten Personen erhal-
ten entsprechend den Absätzen 1 bis 4 Wit-
wergeld. 

 

§ 32 Waisengeld 

(1) Die Kinder eines verstorbenen Bezirks-
schornsteinfegermeisters, Anspruchsberechtig-
ten nach § 29 Abs. 1 oder Anwartschaftsbe-
rechtigten nach § 29 Abs. 1 Satz 2 erhalten 
Waisengeld. Ein Anspruch auf Waisengeld 
besteht nicht, wenn die Waise erst nach Errei-
chung der Altersgrenze als Kind angenommen 
worden ist. 
(2) Das Waisengeld beträgt für Kinder eines 
verstorbenen Bezirksschornsteinfegermeisters 
oder Anspruchsberechtigten nach § 29 Abs. 1 
Satz 1 bei Halbwaisen 20 vom Hundert und bei 
Vollwaisen 40 vom Hundert des Jahresbetra-
ges nach § 29 Abs. 4 und 6, den der Verstor-
bene am Todestag erhalten hat oder erhalten 
hätte, wenn er anspruchsberechtigt gewesen 
wäre. Für die Kinder eines verstorbenen An-
spruchsberechtigten oder Anwartschaftsbe-
rechtigten nach § 29 Abs. 1 Satz 2 beträgt das 
Waisengeld bei Halbwaisen 20 vom Hundert 
und bei Vollwaisen 40 vom Hundert des Jah-
resbetrages nach § 29 Abs. 4 Satz 2, das der 
Verstorbene erhalten hat oder bei Vollendung 
des 65. Lebensjahres erhalten hätte. Das Wai-
sengeld ist um die Zahlbeträge der Waisenren-
te zu kürzen, die die Waise auf Grund einer 
Pflichtversicherung des Verstorbenen in den 
sozialen Rentenversicherungen erhält; Ren-
tenerhöhungen und Rentenminderungen auf 
Grund des § 1587b des Bürgerlichen Gesetz-
buchs, das Rentensplitting unter Ehegatten 
sowie Minderungen der Waisenrente wegen 

der Einkommensanrechnung auf Renten we-
gen Todes bleiben unberücksichtigt. § 29 Abs. 
5 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Satz 3 gilt 
entsprechend für die Waisenrente auf Grund 
eines Arbeitsunfalles im Sinne der Sozialen 
Unfallversicherung, der zum Erlöschen der 
Bestellung des Verstorbenen geführt hat. Eine 
Kürzung hat insoweit zu unterbleiben, als für 
die Halbwaisen 0,3 vom Hundert und für die 
Vollwaise 0,6 vom Hundert des Jahreshöchst-
betrages (§ 30) für jedes Jahr der Mitglied-
schaft des Verstorbenen als Bezirksschorn-
steinfegermeister bei der Versorgungsanstalt, 
höchstens für 30 Jahre, unterschritten wird. 
(3) Für die Entstehung des Anspruchs auf 
Waisengeld gilt § 31 Abs. 3 Satz 1 entspre-
chend. Der Anspruch auf Waisengeld erlischt 
mit Ablauf des Vierteljahres, in dem die Waise 
das 18. Lebensjahr vollendet oder stirbt. 3§ 25 
Abs. 1 und 2 des Beamtenversorgungsgeset-
zes und § 48 Abs. 4 und 5 des Sechsten Bu-
ches Sozialgesetzbuch finden entsprechende 
Anwendung. Das Waisengeld entfällt, wenn 
aus der gesetzlichen Rentenversicherung Wai-
senrente nicht gewährt wird. 
(4) § 29 Abs. 7 gilt für das Waisengeld ent-
sprechend. 

 

§ 33 Ruhen der Versorgungsleistungen, 
Vorleistung der Versorgungsanstalt 

(1) Der Anspruch auf Ruhe-, Witwen-, Witwer- 
und Waisengeld wird festgestellt, sobald über 
den Anspruch auf Rente aus den sozialen 
Renten- oder Unfallversicherungen durch die 
zuständigen Träger entschieden worden ist. 
(2) Bis zur Feststellung der Renten aus den 
sozialen Renten- oder Unfallversicherungen 
zahlt die Versorgungsanstalt nach näherer 
Bestimmung der Satzung angemessene Vor-
schüsse. 
(3) Muss wegen einer Neuberechnung der 
Renten aus den sozialen Renten- oder Unfall-
versicherungen der Anspruch auf Ruhe-, Wit-
wen-, Witwer- oder Waisengeld durch die Ver-
sorgungsanstalt neu festgestellt werden, kann 
diese durch schriftliche Anzeige an den Träger 
der sozialen Renten- oder Unfallversicherung 
den Anspruch auf Rente in Höhe des zuviel 
gezahlten Betrages auf sich überleiten. Die 
Anzeige darf nur erfolgen, wenn die Versor-
gungsanstalt an der Überzahlung kein Ver-
schulden trifft. Der Rechtsübergang beschränkt 
sich auf den Anspruch, der dem Berechtigten 
für die Zeit zusteht, für die die Überzahlung 
erfolgte. 



LANDESINNUNGSVERBAND FÜR DAS
BAYERISCHE KAMINKEHRERHANDWERK

 
Abt. Berufliche Bildung / Qualitätssicherung 

 

Neuregelung des Schornsteinfegerwesens Seite 11 von 39                          tritt ab 1.1.2013 in Kraft
 

Zweiter Abschnitt 
Versorgungsanstalt der deutschen Bezirks-

schornsteinfegermeister 

§ 34 Träger der Zusatzversorgung 

(1) Träger der Zusatzversorgung im Schorn-
steinfegerhandwerk ist die Versorgungsanstalt 
der deutschen Bezirksschornsteinfegermeister 
(Versorgungsanstalt); sie hat ihren Sitz in 
München. 
(2) Die Versorgungsanstalt ist eine bundesun-
mittelbare rechtsfähige Anstalt des öffentlichen 
Rechts. 
 

§ 35 Mitgliedschaft 

Mitglied der Versorgungsanstalt ist jeder Be-
zirksschornsteinfegermeister und jeder An-
spruchsberechtigte nach § 29 Abs. 1. 

 

§ 36 Organe 

Die Organe der Versorgungsanstalt sind:  
1. die Vertreterversammlung, 
2. der Vorstand, 
3. die Geschäftsführung. 

 

§ 37 Vertreterversammlung 

(1) 1Die Vertreterversammlung besteht aus 30 
gewählten Mitgliedern, darunter einem Vertre-
ter der Mitglieder, die Anspruchsberechtigte 
nach § 29 Abs. 1 sind. Für jedes Mitglied sind 
zwei Stellvertreter zu wählen, die bei Verhinde-
rung oder Ausscheiden des Mitgliedes eintre-
ten. 
(2) Wahlberechtigt und wählbar für die Vertre-
terversammlung sind die Mitglieder der Ver-
sorgungsanstalt. Die Amtsdauer und das Ver-
fahren der Wahl sind in der Satzung der Ver-
sorgungsanstalt mit der Maßgabe zu bestim-
men, dass die Wahlen in der Gruppe der Be-
zirksschornsteinfegermeister und die Wahlen 
in der Gruppe der Anspruchsberechtigten nach 
§ 29 Abs. 1 getrennt voneinander durchzufüh-
ren sind. 

(3) Die Vertreterversammlung beschließt über 
alle Angelegenheiten der Versorgungsanstalt, 
soweit sie nicht durch Gesetz oder Satzung 
dem Vorstand oder der Geschäftsführung ü-
bertragen sind. Der Beschlussfassung der 
Vertreterversammlung bleibt vorbehalten:  

1. die Wahl des Vorstandes, 
2. der Erlass der Satzung (§ 39) und ihre Än-
derungen, 
3. die Abnahme der Jahresrechnung, 
4. die Festsetzung der Höhe der Beiträge, 
5. die Entscheidung über die Zuführung von 
Mitteln an den Härtefonds, 
6. die Festsetzung der den Mitgliedern der 
Vertreterversammlung und dem Vorstand zu 
gewährenden Entschädigung. 
(4) Die nach Absatz 3 Nr. 2 und 4 bis 6 gefass-
ten Beschlüsse bedürfen für ihre Rechtsgültig-
keit der Genehmigung durch die Aufsichtsbe-
hörde (§ 42). Die Entscheidung über die Ge-
nehmigung eines Beschlusses nach Absatz 3 
Nr. 2 und 4 ist im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium für Wirtschaft und Technologie, 
nach Absatz 3 Nr. 4 darüber hinaus im Be-
nehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales zu treffen. 
(5) Die in Absatz 3 Nr. 2, 4 und 6 genannten 
Angelegenheiten können nur mit einer Mehr-
heit von zwei Dritteln der erschienenen Mit-
glieder beschlossen werden. 
(6) Beschlüsse nach Absatz 3 Nr. 4 sind mit 
dem Genehmigungsvermerk der Aufsichtsbe-
hörde bekanntzumachen. 

 

§ 38 Vorstand und Geschäftsführung 

(1) Der Vorstand besteht aus zehn Mitgliedern 
einschließlich des Vorsitzenden und des stell-
vertretenden Vorsitzenden. Für jedes Mitglied 
ist ein Stellvertreter zu wählen. 
(2) Die Geschäftsführung obliegt der Bayeri-
schen Versorgungskammer. 

 

§ 39 Satzung 

(1) Die Vertreterversammlung beschließt die 
Satzung. 2Versagt die Aufsichtsbehörde die 
Genehmigung der Satzung, so hat die Vertre-
terversammlung in der von der Aufsichtsbe-
hörde gesetzten Frist eine neue Satzung zu 
beschließen. Kommt kein Beschluss zustande 
oder wird auch die neue Satzung nicht geneh-
migt, so kann die Aufsichtsbehörde die Sat-
zung erlassen und auf Kosten der Versor-
gungsanstalt durchführen. 

(2) Die Satzung muss Bestimmungen enthal-
ten über:  
1. die Wahl der Mitglieder der Vertreterver-
sammlung und ihrer Stellvertreter, die Rechte 
und Pflichten der Vertreterversammlung und 
die Art der Beschlussfassung in ihr sowie die 
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Reihenfolge des Eintritts der Stellvertreter im 
Falle der Verhinderung oder des Ausscheidens 
der Mitglieder, 
2. die Wahl der Mitglieder des Vorstandes und 
ihrer Stellvertreter, die Rechte und Pflichten 
des Vorstandes und die Art der Beschlussfas-
sung in ihm, 
3. die Einberufung der Vertreterversammlung 
und des Vorstandes, 
4. die Vertretung der Versorgungsanstalt, 
5. die Rechte und Pflichten der Geschäftsfüh-
rung, 
6. die Entrichtung und Fälligkeit der Beiträge 
sowie Beginn und Ende der Beitragspflicht, 
7. das Ruhen der Versorgungsleistungen, 
8. die Vorleistung durch die Versorgungsan-
stalt nach § 33 Abs. 2, 
9. die Höhe der Verzugs- und Stundungszin-
sen, 
10. die Fälligkeit der Versorgungsleistung, 
11. die Aufstellung und Abnahme der Jahres-
rechnung, 
12. die Änderung der Satzung, 
13. die Art der Bekanntmachung der Versor-
gungsanstalt. 
(3) Die Satzung und ihre Änderungen sind mit 
dem Genehmigungsvermerk der Aufsichtsbe-
hörde im Bundesanzeiger zu veröffentlichen. 
Satzungsänderungen haben, sofern nichts 
anderes bestimmt wird, auch Wirkung für be-
stehende Anwartschaften und laufende Ver-
sorgungsbezüge. Die Satzung und ihre Ände-
rungen treten, wenn nichts anderes bestimmt 
wird, mit dem auf die Veröffentlichung folgen-
den Tag in Kraft. 

 

 

§ 40 Geschäftsjahr, Rechnungs- und Kas-
senbücher 

(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
(2) Die Rechnungsbücher und die Kassenbü-
cher sind jährlich abzuschließen. Die Jahres-
rechnung ist vom Vorstand zu prüfen und von 
der Vertreterversammlung abzunehmen. 

 

§ 41 Härtefonds 

(1) Die Versorgungsanstalt bildet einen Härte-
fonds. Die Vertreterversammlung beschließt, 
welche Mittel jährlich dem Härtefonds zuge-
führt werden. 
(2) Der Vorstand beschließt, in welchen Fällen 
zur Vermeidung von unbilligen Härten einem 

ehemaligen Bezirksschornsteinfegermeister 
oder seinen Hinterbliebenen Unterstützung 
gewährt wird. 

 

§ 42 Aufsicht 

(1) Die Aufsicht über die Versorgungsanstalt 
führt das Bundesversicherungsamt. § 94 Abs. 
2 Satz 3 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch 
gilt entsprechend. 

(2) Die Versorgungsanstalt erstellt jährlich 
einen Geschäftsbericht. 2Der Geschäftsbericht 
enthält  
1. die Jahresrechnung der Versorgungsanstalt, 
2. eine Darstellung über die Entwicklung der 
Versorgungsanstalt im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr, 
3. auf der Grundlage der letzten Ermittlungen 
der Zahl der Versicherten und Versorgungs-
empfänger sowie der Einnahmen, der Ausga-
ben und des Vermögens insbesondere Modell-
rechnungen zur demographischen Entwicklung 
der Zahl der Versicherten und Versorgungs-
empfänger, zur Entwicklung der Einnahmen, 
der Ausgaben und des Vermögens sowie des 
zu leistenden Jahresbeitrags in den künftigen 
zehn Kalenderjahren. 
Der Geschäftsbericht ist bis zum 1. Oktober 
eines jeden Jahres zeitgleich der Aufsichtsbe-
hörde, dem Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales, dem Bundesministerium der Finan-
zen sowie dem Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie zuzuleiten. 
(3) Die Aufsichtsbehörde kann die Versor-
gungsanstalt anweisen, solche Maßnahmen zu 
treffen, die für die Durchführung der Aufgaben 
der Versorgungsanstalt dringend geboten sind. 
Kommt die Versorgungsanstalt nicht innerhalb 
einer gesetzten Frist diesen Weisungen nach, 
so kann die Aufsichtsbehörde die erforderli-
chen Maßnahmen selbst treffen und dabei 
auch die Satzung der Versorgungsanstalt än-
dern. 
(4) Vertreter der Aufsichtsbehörde und des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
sind berechtigt, an den Sitzungen der Organe 
teilzunehmen; sie sind jederzeit zu hören. 
(5) Für die Anlage des Vermögens der Versor-
gungsanstalt gilt § 54 des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes entsprechend. 
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Dritter Abschnitt 
Aufbringung der Mittel 

§ 43 Beiträge 

(1) Die Mittel zur Durchführung der Zusatzver-
sorgung im Schornsteinfegerhandwerk wer-
den, soweit sie nicht aus den Erträgen des 
Vermögens oder aus anderen Einnahmen der 
Versorgungsanstalt gedeckt sind, durch Bei-
träge aufgebracht. 
(2) Beitragspflichtig sind jeder Bezirksschorn-
steinfegermeister. 2Die Beitragspflicht entsteht 
bei Bezirksschornsteinfegermeistern im Zeit-
punkt der Bestellung. 
(3) Die Beiträge sind an die Versorgungsan-
stalt zu entrichten. 2In der Satzung kann be-
stimmt werden, dass die Beiträge bis zu drei 
Monaten im Voraus zu zahlen sind. 

Vierter Abschnitt 
Sonstige Vorschriften 

§ 44 Wegfall der Voraussetzungen für die 
Versetzung in den Ruhestand 

(1) Wird ein Anspruchsberechtigter wieder 
berufsfähig, so hat er sich innerhalb von drei 
Monaten nach Feststellung der Berufsfähigkeit 
in die Bewerberliste eintragen zu lassen. 
(2) Ein Anspruchsberechtigter, dessen Bestel-
lung wegen Versetzung in den Ruhestand 
erloschen ist, ist nach Aufforderung durch die 
Versorgungsanstalt verpflichtet, ein amtsärztli-
ches Gutachten über seinen Gesundheitszu-
stand vorzulegen, wenn Grund zu der Annah-
me besteht, dass die Voraussetzungen für die 
Versetzung in den Ruhestand weggefallen 
sind. 
(3) Kommt ein Anspruchsberechtigter den 
Verpflichtungen nach Absatz 1 oder 2 nicht 
fristgerecht nach, so ruht der Anspruch auf 
Ruhegeld. 

§ 45 Mitteilungspflicht und Datenübermitt-
lung 

(1) Die Mitglieder der Versorgungsanstalt und 
die nach §§ 31 und 32 Anspruchsberechtigten 
sind verpflichtet, der Versorgungsanstalt auf ihr 
Verlangen unverzüglich alle Tatsachen mitzu-
teilen, die für die Feststellung ihrer Rechte und 
Pflichten aus der Mitgliedschaft und der Zu-
satzversorgung erheblich sind. Der Eintritt des 
Versorgungsfalles ist von einem Anspruchsbe-
rechtigten der Versorgungsanstalt unverzüglich 
anzuzeigen. Die Satzung kann bestimmen, 
dass eine Verletzung dieser Pflichten das Ru-
hen der Versorgungsansprüche zur Folge hat. 

(2) Die für die Besetzung von Kehrbezirken 
zuständige Verwaltungsbehörde übermittelt 
der Versorgungsanstalt den Namen, das Ge-
burtsdatum und die Anschrift des von ihr be-
stellten Bezirksschornsteinfegermeisters sowie 
Beginn und Ende der Bestellung. Gleiches gilt 
für den Namen und die Anschrift von Nut-
zungsberechtigten sowie den Beginn und das 
Ende der Nutzungszeit. 

 

§ 46 Übertragung, Verpfändung und Auf-
rechnung von Versorgungsansprüchen 

Ansprüche auf Zusatzversorgung können we-
der an Dritte übertragen noch verpfändet wer-
den. Die Satzung kann Ausnahmen von dem 
Übertragungs- und Verpfändungsverbot vorse-
hen und die Aufrechnung von Beiträgen und 
sonstigen Ansprüchen aus dem Mitglied-
schafts- und Versorgungsverhältnis gegen 
Versorgungsansprüche regeln. 

 

§ 47 Übergang von Schadenersatzansprü-
chen 

Wird ein Mitglied der Versorgungsanstalt oder 
ein Anspruchsberechtigter nach § 31 oder § 32 
körperlich verletzt oder getötet, so geht ein 
gesetzlicher Schadenersatzanspruch, der dem 
Verletzten oder seinen Hinterbliebenen infolge 
der Körperverletzung oder Tötung gegen einen 
Dritten zusteht, in der Höhe auf die Versor-
gungsanstalt über, in der sie infolge der Kör-
perverletzung oder der Tötung zur Gewährung 
einer Zusatzversorgung verpflichtet ist. Der 
Übergang ist ausgeschlossen, soweit der 
Schadenersatzanspruch nach anderen gesetz-
lichen Bestimmungen auf Träger der Sozial-
versicherung übergeht. Der Übergang des 
Anspruchs kann nicht zum Nachteil des Ver-
letzten oder seiner Hinterbliebenen geltend 
gemacht werden. 

 

§ 48 Verjährung 

Ansprüche gegen die Versorgungsanstalt nach 
diesem Gesetz sowie die Ansprüche der Ver-
sorgungsanstalt auf Beiträge, Zinsen und 
sonstige Nebenkosten verjähren in vier Jahren. 
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des 
Kalenderjahres, in dem die Zahlung verlangt 
werden kann. 
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§ 49 Rechtsweg 

Für alle Streitigkeiten, die Angelegenheiten der 
Zusatzversorgung im Schornsteinfegerhand-
werk durch die Versorgungsanstalt betreffen, 
ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben. 

V. Teil 
Bußgeld-, Übergangs-, Schluss- und sons-

tige Vorschriften 

Erster Abschnitt 
Bußgeldvorschriften 

§ 50 (weggefallen) 

 

§ 51  

(aufgehoben) 
 

Zweiter Abschnitt 
Zuständige Behörde 

 

§ 52 Zuständige Behörde 

Die Landesregierung oder die von ihr ermäch-
tigte Stelle bestimmt durch Rechtsverordnung, 
welche Behörden für die nach diesem Gesetz 
zu treffenden Maßnahmen zuständig sind. 

 

 

§ 53  

(aufgehoben) 

Dritter Abschnitt 
Übergangsvorschriften 

 

§ 54 (weggefallen) 

 

§ 55  

(gestrichen) 

§ 56 Versorgungsanstalt 

(1) Die Versorgungsanstalt ist die bisherige 
Versorgungsanstalt der deutschen Bezirks-
schornsteinfegermeister. 
(2) Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes be-
stehenden Mitgliedschaftsverhältnisse bei der 
Versorgungsanstalt der deutschen Bezirks-
schornsteinfegermeister und die Anwartschaf-
ten auf Versorgung im Schornsteinfegerhand-
werk stehen den nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes entstehenden Mitgliedschaftsver-
hältnissen und Anwartschaften auf Zusatzver-
sorgung im Schornsteinfegerhandwerk gleich. 
Die Bestimmungen des Gesetzes zur Rege-
lung von Ansprüchen aus Lebens- und Ren-
tenversicherungen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 3. Juli 1964 (Bundesge-
setzbl. I S. 433, 806) bleiben unberührt; Zeiten, 
für die keine Beiträge entrichtet worden sind, 
werden auf die Dauer der Mitgliedschaft nicht 
angerechnet; § 29 Abs. 4 Satz 2 ist anzuwen-
den. 
(3) Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes ge-
genüber der Versorgungsanstalt bestehenden 
Ansprüche auf Versorgung im Schornsteinfe-
gerhandwerk bleiben in ihrem bisherigen Um-
fang bestehen. Die Höhe des Ruhegeldes wird 
um sechs vom Hundert erhöht. Die Höhe des 
Ruhegeldes unterliegt den gleichen Verände-
rungen, wie sie für den jeweiligen Jahres-
höchstbetrag nach § 30 eintreten. Eine Erhö-
hung des Ruhegeldes wird jedoch nur vorge-
nommen, soweit nicht die Summe des Ruhe-
geldes und der Zahlbeträge der Versicherten-
rente und der Verletztenrente, die der An-
spruchsberechtigte aufgrund einer Pflichtversi-
cherung in den sozialen Rentenversicherungen 
oder aufgrund eines Arbeitsunfalles im Sinne 
der sozialen Unfallversicherung, der zur Ver-
setzung in den Ruhestand geführt hat, aus der 
sozialen Unfallversicherung erhält, die Höhe 
des jeweiligen Jahreshöchstbetrages nach § 
30 übersteigt; Rentenerhöhungen und Ren-
tenminderungen aufgrund des § 1587b des 
Bürgerlichen Gesetzbuches sowie die Ein-
kommensanrechnung auf Erziehungsrenten 
nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch 
bleiben unberücksichtigt. Anspruchsberechtig-
te nach Satz 1, die neben den Leistungen der 
Versorgungsanstalt kein weiteres Einkommen 
haben, können ein bis zu zehn vom Hundert 
erhöhtes Ruhegeld erhalten. Über die Erhö-
hung beschließt auf Antrag des Anspruchsbe-
rechtigten der Vorstand der Versorgungsan-
stalt. Die Sätze 2 bis 6 gelten für das Witwen- 
und Waisengeld entsprechend mit der Maßga-
be, dass die Einkommensanrechnung auf Ren-
ten wegen Todes nach dem Sechsten Buch 
Sozialgesetzbuch unberücksichtigt bleibt. 
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(4) Absatz 3 gilt auch für die bei Inkrafttreten 
dieses Gesetzes gewährten freiwilligen Ver-
sorgungsleistungen und für Ansprüche auf 
Hinterbliebenenversorgung, die auf Ruhegeld-
ansprüche nach Absatz 3 Satz 1 folgen. Ab-
satz 3 und Satz 1 gelten auch für Ansprüche 
auf Zusatzversorgung im Schornsteinfeger-
handwerk, die vom 1. Juli bis 31. Dezember 
1969 entstehen. 
(5) Bei Ansprüchen auf Zusatzversorgung im 
Schornsteinfegerhandwerk, die innerhalb von 
fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
entstehen, ist die Höhe der Leistungen nach 
den vor Inkrafttreten dieses Gesetzes gelten-
den Vorschriften zu berechnen, wenn dies für 
den Berechtigten günstiger ist. 2Dies gilt nicht 
für die Ansprüche der Hinterbliebenen eines 
Ruhegeldempfängers, der bei Inkrafttreten 
dieses Gesetzes Anspruch auf Ruhegeld hat, 
und für Ansprüche nach Absatz 2 Satz 2. 
(6) Das von der Versorgungsanstalt zu gewäh-
rende Ruhegeld ist nicht um die Leistungen zu 
kürzen, die aufgrund einer Pflichtversicherung 
als Bezirksschornsteinfegermeister in der 
Handwerkerversicherung vor Inkrafttreten die-
ses Gesetzes gewährt werden. 
(7) Wurde als Voraussetzung für die Zulassung 
zur Meisterprüfung im Schornsteinfegerhand-
werk allgemein eine längere Gesellentätigkeit 
als fünf Jahre vorgeschrieben, so ist die fünf 
Jahre übersteigende Zeit auf die Zeit von 12 
Jahren nach § 29 Abs. 3 Satz 2 anzurechnen. 
(8) Jeder Bezirksschornsteinfegermeister, der 
das 50. Lebensjahr vollendet hat, hat der Ver-
sorgungsanstalt bis zum 30. April 1970 mitzu-
teilen, ob er von der Befreiungsmöglichkeit 
nach § 7 Abs. 7 Handwerkerversicherungsge-
setz Gebrauch macht. Wird ein Bezirksschorn-
steinfegermeister nach § 7 Abs. 7 Handwer-
kerversicherungsgesetz von der Versiche-
rungspflicht befreit, ist er verpflichtet, den Bei-
trag, den er ohne Befreiung als Pflichtbeitrag 
nach dem Handwerkerversicherungsgesetz 
hätte entrichten müssen, als Zusatzbeitrag an 
die Versorgungsanstalt zu zahlen. 
(9) Die Vertreterversammlung der Versor-
gungsanstalt hat innerhalb eines Jahres nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes eine Satzung zu 
beschließen, die den Vorschriften dieses Ge-
setzes entspricht. Bis zum Inkrafttreten dieser 
Satzung gilt die bisherige Satzung weiter, so-
weit sie diesem Gesetz nicht widerspricht. Bis 
zum Inkrafttreten der neuen Satzung gelten 
der bisherige Verwaltungsrat als Vertreterver-
sammlung und der bisherige Arbeitsausschuss 
als Vorstand der Versorgungsanstalt. 

§ 56a Ruhegeld für Bezirksschornsteinfe-
germeister in dem in Artikel 3 des Eini-
gungsvertrages genannten Gebiet 

(1) Für das Ruhegeld eines ehemaligen Be-
zirksschornsteinfegermeisters, der am 1. Au-
gust 1994 als Bezirksschornsteinfegermeister 
in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages 
genannten Gebiet bestellt war oder nach die-
sem Tag bestellt oder wiederbestellt wird, gilt § 
29 mit der Maßgabe, dass  
1. bei der Berechnung des Ruhegeldes für 
Zeiten der Mitgliedschaft als Bezirksschorn-
steinfegermeister bei der Versorgungsanstalt, 
die auf einer Bestellung als Bezirksschorn-
steinfegermeister in dem in Artikel 3 des Eini-
gungsvertrages genannten Gebiet beruhen, bis 
zur Herstellung einheitlicher Einkommensver-
hältnisse im Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland der Jahreshöchstbetrag (Ost) 
(Absatz 2) zugrunde zu legen ist, 
2. auch Zeiten der Bestellung als Bezirks-
schornsteinfegermeister in dem in Artikel 3 des 
Einigungsvertrages genannten Gebiet in der 
Zeit vom 1. Januar 1992 bis zum 31. Juli 1994 
als Zeiten der Mitgliedschaft bei der Versor-
gungsanstalt gelten, 
3. nach Absatz 3 Satz 2 auf die Dauer der 
Mitgliedschaft anzurechnende Zeiten nur Zei-
ten sind, die nach dem 31. Dezember 1991 
zurückgelegt worden sind, 
4. in den Fällen, in denen dem Ruhegeld so-
wohl Zeiten, für die der Jahreshöchstbetrag 
nach § 30 maßgebend ist, als auch Zeiten 
zugrunde liegen, für die der Jahreshöchstbe-
trag (Ost) (Absatz 2) maßgebend ist, Teilbe-
träge zu ermitteln sind, deren Summe das 
Ruhegeld ergibt, 
5. als Zahlbetrag einer Versichertenrente auf-
grund einer Pflichtversicherung in der gesetzli-
chen Rentenversicherung derjenige gilt, der 
insgesamt auf Entgeltpunkten für Pflichtbei-
tragszeiten beruht, 
6. als Zahlbetrag einer Versichertenrente auf-
grund einer Pflichtversicherung auch die Rente 
nach den Vorschriften des in Artikel 3 des Ei-
nigungsvertrages genannten Gebietes (Artikel 
2 Renten-Überleitungsgesetz) sowie die Leis-
tung nach § 315a, § 319a oder § 319b des 
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch gilt. 
Satz 1 gilt entsprechend für die Berechnung 
des Witwen- oder Witwergeldes nach § 31 und 
des Waisengeldes nach § 32. 
(2) Als Jahreshöchstbetrag (Ost) gilt der Be-
trag, der sich ergibt, wenn der Jahreshöchstbe-
trag nach § 30 mit dem Verhältnis aus dem 
jeweiligen aktuellen Rentenwert (Ost) und dem 
jeweiligen aktuellen Rentenwert der gesetzli-
chen Rentenversicherung vervielfältigt wird. 

 

 



LANDESINNUNGSVERBAND FÜR DAS
BAYERISCHE KAMINKEHRERHANDWERK

 
Abt. Berufliche Bildung / Qualitätssicherung 

 

Neuregelung des Schornsteinfegerwesens Seite 16 von 39                          tritt ab 1.1.2013 in Kraft
 

§ 56b Beiträge 

Bei der Festsetzung der Höhe der Beiträge ist 
bis zur Herstellung einheitlicher Einkommens-
verhältnisse im Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland den abweichenden Verhältnissen 
in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages 
genannten Gebiet angemessen Rechnung zu 
tragen; hierzu kann in der Satzung der Versor-
gungsanstalt auch vorgesehen werden, dass 
für die Finanzierung der Ausgaben der Versor-
gungsanstalt, die auf das in Artikel 3 des Eini-
gungsvertrages genannte Gebiet entfallen, nur 
die Einnahmen aus der Durchführung der Zu-
satzversorgung in dem in Artikel 3 des Eini-
gungsvertrages genannten Gebiet verwendet 
werden. 

 

§ 56c Zusammensetzung der Selbstverwal-
tungsorgane 

(1) Die Vertreterversammlung ist für die ab 1. 
Januar 1994 beginnende Amtsperiode um fünf 
weitere Mitglieder aus der Gruppe der Bezirks-
schornsteinfegermeister und je zwei Stellver-
treter, der Vorstand um ein weiteres Mitglied 
zu ergänzen, deren Kehrbezirk in dem in Arti-
kel 3 des Einigungsvertrages genannten Ge-
biet liegt. 
(2) Die weiteren Mitglieder der Vertreterver-
sammlung werden ohne Wahlhandlung auf-
grund von Wahlvorschlägen der Bezirks-
schornsteinfegermeister, deren Kehrbezirk in 
dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages ge-
nannten Gebiet liegt, gewählt. Auf das Wahl-
verfahren finden die ansonsten geltenden 
Wahlvorschriften entsprechende Anwendung, 
soweit in dieser Vorschrift nichts anderes be-
stimmt ist. Jedes Land in dem in Artikel 3 des 
Einigungsvertrages genannten Gebiet bildet 
einen Wahlbereich. Der Wahlleiter fordert im 
Bundesanzeiger und in der Fachzeitung "Das 
Schornsteinfegerhandwerk" die Bezirks-
schornsteinfegermeister auf, Wahlvorschläge 
einzureichen und bestimmt gleichzeitig, bis zu 
welchem Tag und welcher Uhrzeit die Vor-
schläge bei ihm eingegangen sein müssen. 
Werden in einem Wahlbereich mehrere gültige 
Wahlvorschläge eingereicht, gilt diejenige Per-
son als gewählt, auf die die meisten gültigen 
Vorschläge entfallen. Bei Gleichheit entschei-
det das Los, das der Wahlleiter in einer Sit-
zung des Wahlausschusses zieht. 
(3) Das weitere Mitglied des Vorstands wird 
nach Ergänzung der Vertreterversammlung 
von den neu bestimmten Mitgliedern der Ver-
treterversammlung gewählt. 

(4) Das Ergänzungsverfahren für die Vertreter-
versammlung ist bis zum 31. Oktober 1994 
abzuschließen. 

 

§ 56d Anwendungsbereich früherer Über-
gangsregelungen, Übergangsregelungen 

(1) § 56 ist in dem in Artikel 3 des Einigungs-
vertrages genannten Gebiet nicht anzuwen-
den. 
(2) Spätestens bis zum 31. Januar 1996 ist 
eine neue Vertreterversammlung zu wählen. 
Die am 1. Januar 1994 beginnende Amtsdauer 
der Vertreterversammlung endet mit dem Ab-
schluss der Wahl der neuen Vertreterver-
sammlung. Bis zum 31. Juli 1995 ist eine den 
Vorschriften dieses Gesetzes entsprechende 
Satzung zu beschließen; bis zu diesem Zeit-
punkt gilt die bisherige Satzung weiter, soweit 
sie dem Gesetz entspricht. 
(3) Für Berechtigte, die vor dem 1. August 
1994 Anspruch auf Waisengeld hatten, gilt § 
32 Abs. 3 Satz 3 in der bis zum 31. Juli 1994 
geltenden Fassung. 
(4) § 31 Abs. 1 Satz 2, 3, 4 Halbsatz 2 und 
Satz 7 sind in der bis zum 31. Dezember 2001 
geltenden Fassung anzuwenden, wenn die 
Ehe vor dem 1. Januar 2002 geschlossen wur-
de und mindestens ein Ehegatte vor dem 2. 
Januar 1962 geboren ist. 

 

§ 57 Verfahrensrechtliche Übergangsbe-
stimmungen 

(1) Für die vor dem Inkrafttreten dieses Geset-
zes ergangenen Entscheidungen gelten die 
bisherigen Vorschriften über Fristen, Zulässig-
keit von Rechtsbehelfen, Zuständigkeit für die 
Entscheidung über die Rechtsbehelfe sowie 
über das weitere Verfahren. 
(2) Ist bei dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
Klage bei einem Gericht erhoben, so gelten für 
dieses Verfahren die bisherigen Vorschriften. 
Der Erhebung der Klage steht die Zustellung 
eines Zahlungsbefehls im Mahnverfahren 
gleich. 

Vierter Abschnitt 
Schlussvorschriften 

§ 58  

(gestrichen) 
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§ 59 Anwendung der Anlage I des Eini-
gungsvertrages *) 

(1) Die §§ 1 Abs. 2, 13 Abs. 1 Nr. 2, 3 und 4 
lassen Anlage I Kapitel V Sachgebiet B Ab-
schnitt III Nr. 3 Buchstabe e des Einigungsver-
trages vom 31. August 1990 (BGBl. 1990 II S. 
885, 1000) unberührt. 

(2) Die in Anlage I Kapitel V Sachgebiet B 
Abschnitt III Nr. 3 Buchstabe a des Einigungs-
vertrages aufgeführte Maßgabe ist mit Ablauf 
des 31. Juli 1994 nicht mehr anzuwenden. 
-----  
*)  

Gemäß Anlage I Kapitel V Sachgebiet 
B Abschnitt III Nr. 3 Buchstabe b bis e 
des Gesetzes zu dem Vertrag vom 31. 
August 1990 zwischen der Bundesre-
publik Deutschland und der Deutschen 
Demokratischen Republik über die 
Herstellung der Einheit Deutschlands - 
Einigungsvertragsgesetz - und der 
Vereinbarung vom 18. September 
1990 vom 23. September 1990 (BGBl. 
II S. 885, 1000) gilt das Schornsteinfe-
gergesetz in dem in Artikel 3 des Ver-
trages genannten Gebiet mit folgenden 
Maßgaben:  
"b)  

Eine am Tage des Wirksamwerdens 
des Beitritts in dem in Artikel 3 des 
Vertrages genannten Gebiet beste-
hende Berechtigung  
aa)  
zur Eintragung in die Bewerberliste 
oder 

bb)  
zur Ausübung der Tätigkeit als Be-
zirksschornsteinfegermeister 

bleibt bestehen. 
c)  
Dem für einen Kehrbezirk in dem Arti-
kel 3 des Vertrages genannten Gebiet 
bestellten Bezirksschornsteinfeger-
meister kann bei Erfordernis nach Er-
reichen der Altersgrenze gemäß § 9 
durch die zuständige Verwaltungsbe-
hörde eine Ausnahmegenehmigung 
zur weiteren Tätigkeit erteilt werden, 
soweit mit einem amtsärztlichen Gut-
achten bestätigt wird, dass der Be-
zirksschornsteinfegermeister geistig 
und körperlich in der Lage ist, die Ar-
beiten der Gesellen und Lehrlinge zu 
überprüfen. Das amtsärztliche Gutach-
ten ist jährlich zu erneuern. 

 

d)  
Der Rang der Eintragung in die Be-
werberliste für einen Kehrbezirk in 
dem in Artikel 3 des Vertrages ge-
nannten Gebiet richtet sich, solange 
die Prüfungsverfahren nach den bishe-
rigen Vorschriften erfolgen, nach dem 
Tag der erfolgreichen Ablegung der 
Meisterprüfung, dem Alter und dem 
Prüfungsergebnis des Bewerbers. 

e)  

Zu den Aufgaben des Bezirksschorn-
steinfegermeisters in dem in Artikel 3 
des Vertrages genannten Gebiet ge-
mäß § 13 Abs. 1 gehören auch  
aa)  
Ausstellung der Bescheinigung bei der 
Prüfung von Feuerstätten zum An-
schluss an bestehende Hausschorn-
steine; 

bb)  
Überprüfung der Funktionsfähigkeit 
gewerblicher und privater Be- und Ent-
lüftungsanlagen." 

 

§ 60 (Inkrafttreten) 

 

Anhang EV Auszug aus EinigVtr Anlage I Kapi-
tel V Sachgebiet B Abschnitt III  

(BGBl. II 1990, 889, 1000)  
- Maßgaben für das beigetretene Gebiet (Art. 3 

EinigVtr) - 

Abschnitt III  

Bundesrecht tritt in dem in Artikel 3 des Ver-
trages genannten Gebiet mit folgenden Maß-
gaben in Kraft:  
...  
Schornsteinfegergesetz vom 15. September 
1969 (BGBl. I S. 1634, 2432), zuletzt geändert 
durch Artikel 76 des Gesetzes vom 18. De-
zember 1989 (BGBl. I S. 2261), mit folgenden 
Maßgaben:  
a)  
b) Eine am Tage des Wirksamwerdens des 
Beitritts in dem in Artikel 3 des Vertrages ge-
nannten Gebiet bestehende Berechtigung  

aa) zur Eintragung in die Bewerberliste 
oder 
bb) zur Ausübung der Tätigkeit als Be-
zirksschornsteinfegermeister 
bleibt bestehen. 
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c) Dem für einen Kehrbezirk in dem Artikel 3 
des Vertrages genannten Gebiet bestellten 
Bezirksschornsteinfegermeister kann bei Er-
fordernis nach Erreichen der Altersgrenze 
gemäß § 9 durch die zuständige Verwaltungs-
behörde eine Ausnahmegenehmigung zur 
weiteren Tätigkeit erteilt werden, soweit mit 
einem amtsärztlichen Gutachten bestätigt wird, 
dass der Bezirksschornsteinfegermeister geis-
tig und körperlich in der Lage ist, die Arbeiten 
der Gesellen und Lehrlinge zu überprüfen. Das 
amtsärztliche Gutachten ist jährlich zu erneu-
ern. 
d) Der Rang der Eintragung in die Bewerberlis-
te für einen Kehrbezirk in dem in Artikel 3 des 
Vertrages genannten Gebiet richtet sich, so-
lange die Prüfungsverfahren nach den bisheri-
gen Vorschriften erfolgen, nach dem Tag der 
erfolgreichen Ablegung der Meisterprüfung, 

dem Alter und dem Prüfungsergebnis des Be-
werbers. 
e) Zu den Aufgaben des Bezirksschornsteinfe-
germeisters in dem in Artikel 3 des Vertrages 
genannten Gebiet gemäß § 13 Abs. 1 gehören 
auch  

aa) Ausstellung der Bescheinigung bei 
der Prüfung von Feuerstätten zum An-
schluss an bestehende Hausschorn-
steine; 
bb) Überprüfung der Funktionsfähig-
keit gewerblicher und privater Be- und 
Entlüftungsanlagen. 
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Gesetz 
zur Neuregelung des Schornsteinfegerwesens 

 
Vom 26. November 2008 

 
Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 
 

Gesetz 
über das Berufsrecht und die Versorgung im Schornsteinfegerhandwerk 

(Schornsteinfeger-Handwerksgesetz – SchfHwG) 
 

I n h a l t s ü b e r s i c h t 
 

Te i l 1 
 

B e r u f s r e c h t 
 

Kapitel 1 
 

Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1 Eigentümerpflichten 

§ 2 Schornsteinfeger und Schornsteinfegerin-

nen 

§ 3 Schornsteinfegerregister 

§ 4 Nachweise 

§ 5 Mängel 

§ 6 Erbbaurecht und Gebäudeeigentum 

Kapitel 2 

Bezirke, 

bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger 

§ 7 Bezirke 

§ 8 Bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger 

§ 9 Anforderungen und Verfahren 

§ 10 Bestellung 

§ 11 Verhinderung der bestellten bevollmäch-

tigten Bezirksschornsteinfeger 

§ 12 Aufhebung der Bestellung 

Kapitel 3 

Aufgaben, Befugnisse und Pflichten der be-

vollmächtigten Bezirksschornsteinfeger und 

Bezirksschornsteinfegermeister 

§ 13 Allgemeine Aufgaben der bevollmächtig-

ten Bezirksschornsteinfeger und Bezirks-

schornsteinfegermeister 

§ 14 Durchführung der Feuerstättenschau und 

Erlass des Feuerstättenbescheids durch be-

vollmächtigte Bezirksschornsteinfeger 

§ 15 Anlassbezogene Überprüfungen durch 

bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger 

§ 16 Weitere Aufgaben der bevollmächtigten 

Bezirksschornsteinfeger 

§ 17 Aufgaben der Bezirksschornsteinfeger-

meister 

§ 18 Berufspflichten der bevollmächtigten Be-

zirksschornsteinfeger 

§ 19 Führung des Kehrbuchs 

§ 20 Kosten 

§ 21 Aufsicht 

§ 22 Verhältnis zu Bestimmungen des Immis-

sionsschutzrechts 

§ 23 Zuständige Behörden 

Kapitel 4 

Bußgeldvorschriften, 

Ersatzvornahme 

§ 24 Bußgeldvorschriften 

§ 25 Nichterfüllung, Zweitbescheid 

§ 26 Ersatzvornahme 

Te i l 2 

V e r s o r g u n g  d e r  b e v o l l m ä c h t i g t e n 

B e z i r k s s c h o r n s t e i n f e g e r 

i m  S c h o r n s t e i n f e g e r h a n d w e r k 

Kapitel 1 

Organisation 

§ 27 Träger der Zusatzversorgung 

§ 28 Organe



LANDESINNUNGSVERBAND FÜR DAS
BAYERISCHE KAMINKEHRERHANDWERK

 
Abt. Berufliche Bildung / Qualitätssicherung 

 

Neuregelung des Schornsteinfegerwesens Seite 20 von 39                          tritt ab 1.1.2013 in Kraft
 

§ 29 Vertreterversammlung 

§ 30 Vorstand und Geschäftsführung 

§ 31 Satzung 

§ 32 Geschäftsjahr, Rechnungs- und Kassen-

bücher 

§ 33 Härtefonds 

§ 34 Aufsicht 

Kapitel 2 

Allgemeine Anspruchsregelungen 

§ 35 Mitteilungspflicht und Datenübermittlung 

§ 36 Übertragung, Verpfändung und Aufrech-

nung von Versorgungsansprüchen 

§ 37 Übergang von Schadenersatzansprüchen 

§ 38 Verjährung 

§ 39 Rechtsweg 

Kapitel 3 

Mitgliedschaft und Beiträge 

§ 40 Mitgliedschaft 

§ 41 Beiträge 

Kapitel 4 

Versorgungsleistungen 

§ 42 Arten der Versorgungsleistungen 

§ 43 Ruhegeld 

§ 44 Ruhegeld bei Berufsunfähigkeit 

§ 45 Witwen- und Witwergeld 

§ 46 Waisengeld 

§ 47 Bemessungsgrundlage des Ruhegeldes 

Te i l 3 

Ü b e r g a n g s r e g e l u n g e n 

§ 48 Übergangsregelungen für Bezirksschorn-

steinfegermeister 

§ 49 Ansprüche auf Versorgungsleistungen vor 

dem 1. Januar 2013 

§ 50 Versorgungsanwartschaften vor dem 1. 

Januar 2013 

§ 51 Versorgungsanstalt 

§ 52 Kehr- und Überprüfungsordnungen der 

Länder 

§ 53 Weitere Anwendung von Vorschriften 

Teil 1 
 

Berufsrecht 
 

K a p i t e l 1 
 

A l l g e m e i n e Vor s c h r i f t e n 
 

§ 1 
Eigentümerpflichten 

 
(1) Eigentümer von Grundstücken und 

Räumen sind verpflichtet, fristgerecht die Rei-
nigung und Überprüfung von kehr- und prü-
fungspflichtigen Anlagen sowie die nach der 
jeweils geltenden Fassung der Verordnung 
über kleine und mittlere Feuerungsanlagen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 
März 1997 (BGBl. I S. 490), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 der Verordnung vom 14. August 
2003 (BGBl. I S. 1614), vorgeschriebenen 
Schornsteinfegerarbeiten zu veranlassen. Das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Techno-
logie wird ermächtigt, mit Zustimmung des 
Bundesrates zum Zweck der Erhaltung der 
Betriebs- und Brandsicherheit, des Umwelt-
schutzes, der Energieeinsparung und des Kli-
maschutzes durch Rechtsverordnung zu 
bestimmen, 

 
1. welche Abgasanlagen, Feuerstätten, 
Rauchableitungen, Lüftungsanlagen oder 
sonstige Einrichtungen (Anlagen) in welchen 
Zeiträumen gereinigt oder überprüft werden 
müssen, 
 
2. welche Grenzwerte an Ab- und Verbren-
nungsgasen zum Erhalt der Betriebs- und 
Brandsicherheit von diesen Anlagen nicht ü-
berschritten werden dürfen, 
 
3. welche Verfahren bei der Reinigung und 
Überprüfung einzuhalten sind. 
 
Die Landesregierungen werden ermächtigt, 
über die vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie getroffenen Regelungen hin-
aus durch Rechtsverordnung weitere Anlagen 
zu bestimmen, die zu den in Satz 2 aufgeführ-
ten Zwecken gereinigt oder überprüft werden 
müssen, und in welchen Zeiträumen dies zu 
geschehen hat. Die Landesregierungen kön-
nen diese Ermächtigung auf oberste Landes-
behörden übertragen. 
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(2) Die Eigentümer haben Änderungen an 
kehr- und überprüfungspflichtigen Anlagen, 
den Einbau neuer Anlagen und die Inbetrieb-
nahme stillgelegter Anlagen den jeweiligen 
bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegern 
oder Bezirksschornsteinfegermeistern unver-
züglich mitzuteilen. Mitzuteilen ist auch die 
dauerhafte Stilllegung einer kehr- und überprü-
fungspflichtigen Anlage. 

 
(3) Die Eigentümer und Besitzer von 

Grundstücken und Räumen sind verpflichtet, 
den jeweiligen bevollmächtigten Bezirks-
schornsteinfegern für die Durchführung der 
Tätigkeiten nach § 14 Abs. 1 und § 15 sowie 
den Bezirksschornsteinfegermeistern für die 
Durchführung der Tätigkeiten nach § 13 des 
Schornsteinfegergesetzes Zutritt zu den 
Grundstücken und Räumen zu gestatten. Die 
gleiche Pflicht besteht, wenn Beauftragte der 
zuständigen Behörde eine verweigerte Reini-
gung, Überprüfung oder Messung auf Grund 
eines vollziehbaren Verwaltungsaktes im We-
ge der Ersatzvornahme durchzusetzen haben. 
Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der 
Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird 
insoweit eingeschränkt. 

 
§ 2 

Schornsteinfeger 
und Schornsteinfegerinnen 

 
(1) Die nach den Rechtsverordnungen 

nach § 1 Abs. 1 Satz 2 und 3 oder der Verord-
nung über kleine und mittlere Feuerungsanla-
gen vorgeschriebenen Schornsteinfegerarbei-
ten sind wesentliche Tätigkeiten des Schorn-
steinfegerhandwerks im Sinne des § 1 Abs. 2 
Satz 1 der Handwerksordnung. Die Durchfüh-
rung dieser Arbeiten darf nur durch Betriebe 
erfolgen, die mit dem Schornsteinfegerhand-
werk in die Handwerksrolle eingetragen sind 
oder die Voraussetzungen nach den §§ 7 bis 9 
der EU/EWR-Handwerk-Verordnung vom 20. 
Dezember 2007 (BGBl. I S. 3075) erfüllen. In 
einem Betrieb nach Satz 2 beschäftigte Perso-
nen dürfen auch ohne Begleitung durch den 
Betriebsleiter oder die Betriebsleiterin Schorn-
steinfegerarbeiten ausführen, wenn sie als 
Mindestqualifikation eine Gesellenprüfung im 
Schornsteinfegerhandwerk oder eine ver-
gleichbare Qualifikation besitzen. 

 
(2) Bis zum 31. Dezember 2012 dürfen die 

in Absatz 1 genannten Schornsteinfegerarbei-
ten nur von dem zuständigen Bezirksschorn-
steinfegermeister oder nach Maßgabe des § 
13 Abs. 3 des Schornsteinfegergesetzes von 
Staatsangehörigen eines anderen Mitglied-
staates der Europäischen Union oder eines 
Vertragsstaates des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraum oder der 
Schweiz durchgeführt werden. 
 

§ 3 
Schornsteinfegerregister 

 
(1) Um den Eigentümern, den bevollmäch-

tigten Bezirksschornsteinfegern, den Bezirks-
schornsteinfegermeistern und der zuständigen 
Behörde die Feststellung zu erleichtern, wer 
die Voraussetzungen nach § 2 Abs. 1 Satz 2 
erfüllt, wird beim Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle ein Register (Schornsteinfe-
gerregister) geführt, in das die bevollmächtig-
ten Bezirksschornsteinfeger und Bezirks-
schornsteinfegermeister sowie jeder Betrieb, 
der im Geltungsbereich dieses Gesetzes staat-
lich vorgeschriebene Schornsteinfegerarbeiten 
ausführen möchte und die Voraussetzungen 
zur selbständigen Ausübung dieses Hand-
werks besitzt, mit den folgenden Daten einzu-
tragen sind: 
 
1. Name und Anschrift des Betriebs, 
 
2. Vor- und Familienname sowie Geburtsda-
tum des Betriebsleiters oder der Betriebsleite-
rin, 
 
3. Handwerkskammer, bei der der Inhaber 
oder die Inhaberin des Betriebs mit dem 
Schornsteinfegerhandwerk in die Handwerks-
rolle eingetragen ist, oder Behörde, bei der die 
Erbringung von Dienstleistungen angezeigt 
wurde, 
 
4. bei bevollmächtigten Bezirksschornsteinfe-
gern und Bezirksschornsteinfegermeistern 
Datum der Bestellung und Angabe des betref-
fenden Bezirks. 
 
Weitere Daten dürfen nicht eingetragen wer-
den. Die Eintragung in das Register ist kosten-
los. Auskünfte aus dem Register werden im 
Wege des automatisierten Abrufs über das 
Internet erteilt. Das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle hat dem jeweiligen Stand 
der Technik entsprechende Maßnahmen zur 
Gewährleistung der Datensicherheit zu treffen, 
die insbesondere die Richtigkeit und Echtheit 
der gespeicherten Daten gewährleisten. 
(2) Die Handwerkskammer oder Behörde ü-
bermittelt die in Absatz 1 genannten Daten 
unmittelbar an das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle, sofern die betroffene 
Person dem nicht widersprochen hat. Ände-
rungen der Daten sind dem Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle durch die 
Handwerkskammer oder Behörde unverzüglich 
mitzuteilen. Die Daten sind unverzüglich zu 
löschen, wenn 
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1. die Voraussetzungen für ihre Eintragung in 
das Register entfallen sind oder 
 
2. die eingetragene Person der zuständigen 
Behörde anzeigt, dass sie im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes keine Schornsteinfegerarbei-
ten mehr ausführen möchte. 
 

§ 4 
Nachweise 

 
(1) Die fristgerechte Durchführung der im 

Feuerstättenbescheid nach § 14 Abs. 2 fest-
gesetzten Arbeiten ist den jeweiligen bevoll-
mächtigten Bezirksschornsteinfegern oder 
Bezirksschornsteinfegermeistern nachzuwei-
sen, sofern diese die Arbeiten nicht selbst 
durchgeführt haben. Der Nachweis wird über 
Formblätter geführt. Er ist erbracht, wenn dem 
bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger oder 
dem Bezirksschornsteinfegermeister das voll-
ständig ausgefüllte Formblatt zugegangen ist. 

 
(2) Die Formblätter sind durch die Schorn-

steinfeger oder Schornsteinfegerinnen, die die 
Arbeiten ausgeführt haben, wahrheitsgemäß 
und vollständig auszufüllen. 

 
(3) Die ausgefüllten Formblätter sind den 

Eigentümern zu übergeben oder in deren Auf-
trag direkt an die jeweiligen bevollmächtigten 
Bezirksschornsteinfeger oder Bezirksschorn-
steinfegermeister zu übermitteln. Verantwort-
lich für die Übermittlung der Formblätter blei-
ben die Eigentümer. Die ausgefüllten Form-
blätter müssen innerhalb von 14 Tagen nach 
dem Tag, bis zu dem die Schornsteinfegerar-
beiten gemäß der Festsetzung im Feuerstät-
tenbescheid spätestens durchzuführen waren, 
bei den bevollmächtigten Bezirksschornstein-
fegern oder Bezirksschornsteinfegermeistern 
eingehen. Die bevollmächtigten Bezirks-
schornsteinfeger oder Bezirksschornsteinfe-
germeister weisen die Eigentümer im Feuer-
stättenbescheid auf diese Frist hin. 

(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates Ausgestaltung und Inhalt der Form-
blätter zu regeln. Die Formblätter sind so zu 
fassen, dass die bevollmächtigten Bezirks-
schornsteinfeger und Bezirksschornsteinfe-
germeister ihnen alle für die Führung des 
Kehrbuchs nach § 19 relevanten Daten ent-
nehmen können. 

 
 

§ 5 
Mängel 

 

(1) Mängel an kehr- und überprüfungs-
pflichtigen Anlagen, die nicht innerhalb des im 
Feuerstättenbescheid für die Durchführung der 
Schornsteinfegerarbeiten festgesetzten Zeit-
raums behoben sind, sind von dem Schorn-
steinfeger oder der Schornsteinfegerin im 
Formblatt (§ 4) zu vermerken. Ihre Behebung 
ist dem bevollmächtigten Bezirksschornstein-
feger oder dem Bezirksschornsteinfegermeis-
ter innerhalb von sechs Wochen nach dem 
Tag, bis zu dem die Schornsteinfegerarbeiten 
gemäß der Festsetzung im Feuerstättenbe-
scheid spätestens durchzuführen waren, 
nachzuweisen. Andernfalls hat der bevoll-
mächtigte Bezirksschornsteinfeger oder der 
Bezirksschornsteinfegermeister die Mängel der 
zuständigen Behörde anzuzeigen. 
 

(2) Mängel, durch die unmittelbare Gefah-
ren für die Betriebs- und Brandsicherheit oder 
schädliche Umwelteinwirkungen drohen, sind 
von dem Schornsteinfeger oder der 
Schornsteinfegerin unverzüglich der zu-
ständigen Behörde und dem zuständigen be-
vollmächtigten Bezirksschornsteinfeger oder 
dem Bezirksschornsteinfegermeister zu mel-
den. 

 
§ 6 

Erbbaurecht und Gebäudeeigentum 
 

Für Erbbauberechtigte sowie für Eigentü-
mer von Gebäuden nach Artikel 233 §§ 2b, 4 
und 8 des Einführungsgesetzes zum Bürgerli-
chen Gesetzbuche sind die für Eigentümer von 
Grundstücken geltenden Vorschriften dieses 
Gesetzes entsprechend anzuwenden. 

 
K a p i t e l 2 

B e z i r k e , 
b e v o l l m ä c h t i g t e 

B e z i r k s s c h o r n s t e i n f e g e r 
 

§ 7 
Bezirke 

 
Für die Überprüfung der Einhaltung der 

Pflichten nach § 1 Abs. 1 und 2 richtet die zu-
ständige Behörde Bezirke ein. 
 

§ 8 
Bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger 

 
(1) Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfe-

ger ist, wer von der zuständigen Behörde für 
einen Bezirk bestellt ist. 
 

(2) Die bevollmächtigten Bezirksschorn-
steinfeger gehören als Gewerbetreibende dem 
Schornsteinfegerhandwerk an. 
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§ 9 
Anforderungen und Verfahren 

 
(1) Die Tätigkeit als bevollmächtigter Be-

zirksschornsteinfeger für einen Bezirk ist von 
der zuständigen Behörde öffentlich auszu-
schreiben. 

 
(2) Zu bevollmächtigten Bezirksschorn-

steinfegern bestellt werden können Bewerber 
und Bewerberinnen, die die handwerksrechtli-
chen Voraussetzungen zur selbständigen 
Ausübung des Schornsteinfegerhandwerks 
besitzen. 

 
(3) Von den Bewerbern und Bewerberin-

nen darf die Vorlage folgender Unterlagen 
verlangt werden: 

 
1. schriftliche Bewerbung, die den Familien-
namen, die Vornamen, die Anschrift und eine 
Telekommunikationsnummer enthält, 
 
2. tabellarischer Lebenslauf, der genaue An-
gaben über die berufliche Vorbildung und den 
beruflichen Werdegang enthält, 
 
3. Nachweis über das Vorliegen der Voraus-
setzungen zur Eintragung in die Handwerksrol-
le, 
 
4. Zeugnisse über die Gesellenprüfung und die 
Meisterprüfung oder über gleichwertige Quali-
fikationen; im Fall einer in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder einem 
Vertragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz 
erworbenen Berufsqualifikation die nach § 6 
der EU/EWR-Handwerk-Verordnung vorzule-
genden Unterlagen und Bescheinigungen, 
 
5. Nachweise über die bisherigen Schornstein-
fegertätigkeiten, 
 
6. Zustimmungserklärung zur Einholung einer 
Auskunft aus dem Gewerbezentralregister, 
 
7. Erklärung darüber, ob innerhalb der letzten 
zwölf Monate gegen den Bewerber oder die 
Bewerberin strafgerichtliche Verurteilungen 
ergangen sind, ein gerichtliches Strafverfahren 
anhängig ist oder ein anhängiges Ermittlungs-
verfahren bekannt ist. 
 

(4) Die Auswahl zwischen den Bewerbern 
und Bewerberinnen ist nach ihrer Eignung, 
Befähigung und fachlichen Leistung vorzu-
nehmen. 

 
(5) Die Landesregierungen werden er-

mächtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften 

über das Ausschreibungsverfahren und die 
Auswahl der Bewerber und Bewerberinnen zu 
erlassen. Die Landesregierungen können die-
se Ermächtigung auf oberste Landesbehörden 
übertragen. 
 

§ 10 
Bestellung 

 
(1) Die Bestellung ist auf sieben Jahre be-

fristet. Bevollmächtigte Bezirksschornsteinfe-
ger können vorbehaltlich des Absatzes 3 nur 
für jeweils einen Bezirk bestellt werden. § 11 
bleibt unberührt. Wiederbestellungen sind 
nach erneuter Ausschreibung zulässig. 

 
(2) Die Bestellung ist durch die zuständige 

Behörde öffentlich bekannt zu machen und 
dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle zur Eintragung in das Schornsteinfe-
gerregister mitzuteilen. 
 

(3) Hat sich keine geeignete Person für 
den ausgeschriebenen Bezirk beworben, sind 
für längstens drei Jahre bevollmächtigte Be-
zirksschornsteinfeger benachbarter Bezirke im 
Bereich der zuständigen Behörde auszuwäh-
len und als bevollmächtigte Bezirksschorn-
steinfeger zu bestellen. Danach ist der Bezirk 
erneut auszuschreiben. 
 
(4) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen 
die Bestellung haben keine aufschiebende 
Wirkung. 
 

§ 11 
Verhinderung der bestellten bevollmächtig-

ten Bezirksschornsteinfeger 
 

(1) Bevollmächtigte Bezirksschornsteinfe-
ger, die vorübergehend verhindert sind, ihre 
Aufgaben wahrzunehmen, ersuchen unverzüg-
lich einen anderen bevollmächtigten Bezirks-
schornsteinfeger, ihre Aufgaben für die Dauer 
der Verhinderung wahrzunehmen. Dabei soll 
es sich um einen bevollmächtigten Bezirks-
schornsteinfeger eines benachbarten Bezirks 
im Zuständigkeitsbereich derselben zuständi-
gen Behörde handeln. Der verhinderte bevoll-
mächtigte Bezirksschornsteinfeger zeigt die 
Verhinderung und die ersuchte Person unver-
züglich der zuständigen Behörde an. 
 

(2) Unter der Voraussetzung des Absatzes 
1 Satz 1 kann die zuständige Behörde anord-
nen, dass ein bevollmächtigter Bezirksschorn-
steinfeger eines anderen Bezirks seines Zu-
ständigkeitsbereichs die Aufgaben für die 
Dauer der Verhinderung vorübergehend wahr-
nimmt. 
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(3) Bevollmächtigte Bezirksschornsteinfe-
ger nehmen auf Anordnung der zuständigen 
Behörde oder auf Ersuchen nach Absatz 1 die 
in den §§ 13 bis 16 bezeichneten Aufgaben 
und Befugnisse auch außerhalb ihres Bezirks 
wahr. Die dafür erforderlichen Daten und Un-
terlagen sind ihnen durch die für die betreffen-
den Bezirke jeweils zuständigen bevollmäch-
tigten Bezirksschornsteinfeger vorab zur Ver-
fügung zu stellen. Nach Beendigung der vorü-
bergehenden Aufgabenwahrnehmung haben 
sie die Unterlagen zurückzugeben und die 
Daten zu löschen sowie die zuständigen be-
vollmächtigten Bezirksschornsteinfeger über 
die Durchführung der Arbeiten und deren Er-
gebnis zu unterrichten. 
 

(4) Die Wahrnehmung dieser Aufgaben 
und Befugnisse kann nur aus wichtigem Grund 
abgelehnt werden. 

 
(5) § 18 gilt entsprechend. 

 
§ 12 

Aufhebung der Bestellung 
 

(1) Unbeschadet der Regelungen der 
Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder 
über Rücknahme und Widerruf eines Verwal-
tungsakts ist die Bestellung aufzuheben 
 
1. auf Antrag des bevollmächtigten Bezirks-

schornsteinfegers, 
 
2. wenn die zuständige Behörde auf Grund 

einer Überprüfung der Tätigkeiten des be-
vollmächtigten Bezirksschornsteinfegers 
nach § 21 Abs. 1 Satz 2 zu der Auffassung 
gelangt ist, dass dieser oder diese die er-
forderliche persönliche oder fachliche Zu-
verlässigkeit für die Ausübung des Amtes 
nicht besitzt, 

 
3. mit Ablauf des Monats, in dem der bevoll-

mächtigte Bezirksschornsteinfeger das 67. 
Lebensjahr vollendet. 

 
(2) Widerspruch und Anfechtungsklage 

haben im Fall des Absatzes 1 Nr. 2 keine auf-
schiebende Wirkung. 

 
(3) Die Aufhebung der Bestellung ist dem 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
durch die zuständige Behörde unverzüglich für 
die Führung des Schornsteinfegerregisters 
mitzuteilen. 
 

K a p i t e l 3 
Au f g a b e n,   B e f u g n i s s e   u n d 

P f l i c h t e n   d e r   b e v o l l m ä c h t i g t e n 
B e z i r k s s c h o r n s t e i n f e g e r   u n d 

B e z i r k s s c h o r n s t e i n f e g e r m e i s t e r 
 

§ 13 
Allgemeine Aufgaben 

der bevollmächtigten Bezirksschornstein-
feger und Bezirksschornsteinfegermeister 

 
Die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger 
und Bezirksschornsteinfegermeister kontrollie-
ren die Einhaltung der Pflichten der Eigentü-
mer nach § 1 Abs. 1 und 2 und führen die 
Kehrbücher. 

 
 

§ 14 
Durchführung der Feuerstättenschau 

und Erlass des Feuerstättenbescheids 
durch bevollmächtigte Bezirksschornstein-

feger 
 

(1) Die bevollmächtigten Bezirksschorn-
steinfeger besichtigen persönlich zweimal wäh-
rend des Zeitraums ihrer Bestellung sämtliche 
Anlagen in den Gebäuden ihres Bezirks, in 
denen Arbeiten nach den Rechtsverordnungen 
nach § 1 Abs. 1 Satz 2 und 3 sowie nach der 
Verordnung über kleine und mittlere Feue-
rungsanlagen oder nach den landesrechtlichen 
Bauordnungen durchzuführen sind, und prüfen 
die Betriebs- und Brandsicherheit der Anlagen 
(Feuerstättenschau). Eine Feuerstättenschau 
darf frühestens im dritten Jahr nach der jeweils 
vorhergehenden Feuerstättenschau durchge-
führt werden. 

 
(2) Bei der Feuerstättenschau setzen die 

bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger ge-
genüber den Eigentümern durch schriftlichen 
Bescheid fest, welche Schornsteinfegerarbei-
ten nach den Rechtsverordnungen nach § 1 
Abs. 1 Satz 2 und 3 oder der Verordnung über 
kleine und mittlere Feuerungsanlagen durch-
zuführen sind und innerhalb welchen Zeit-
raums dies zu geschehen hat (Feuerstätten-
bescheid). Widerspruch und Anfechtungsklage 
gegen den Feuerstättenbescheid haben keine 
aufschiebende Wirkung. 

 
(3) Stellen die bevollmächtigten Bezirks-

schornsteinfeger bei der Feuerstättenschau 
nach Absatz 2 fest, dass eine Anlage nicht 
betriebs- oder brandsicher ist, treffen sie vor-
läufige Sicherungsmaßnahmen, wenn Gefahr 
im Verzug besteht. Als Sicherungsmaßnahme 
ist auch die vorläufige Stilllegung einer Anlage 
zulässig. Die zuständige Behörde ist unverzüg-
lich über die ergriffenen Sicherungsmaßnah-
men zu unterrichten. Sie hat diese als Siche-
rungsmaßnahmen zu verfügen oder die vorläu-
figen Sicherungsmaßnahmen aufzuheben. 
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§ 15 
Anlassbezogene Überprüfungen 

durch bevollmächtigte Bezirksschornstein-
feger 

Die bevollmächtigten Bezirksschornstein-
feger haben die Befugnis zur Durchführung 
von Überprüfungen in ihrem jeweiligen Bezirk, 
wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass 

 
1. die Betriebs- und Brandsicherheit einer An-
lage nicht gewährleistet ist oder 
2. unmittelbar von der Anlage schädliche Um-
welteinwirkungen ausgehen, die nach dem 
Stand der Technik vermeidbar sind, oder nach 
dem Stand der Technik unvermeidbare schäd-
liche Umwelteinwirkungen nicht auf ein Min-
destmaß beschränkt werden.  
 
Die Überprüfung ist der zuständigen Behörde 
unter Angabe der Gründe und des Ergebnis-
ses unverzüglich anzuzeigen. § 14 Abs. 3 gilt 
entsprechend. 
 

§ 16 
Weitere Aufgaben der bevollmächtigten 

Bezirksschornsteinfeger 
 

Den bevollmächtigten Bezirksschornstein-
fegern obliegt die Ausstellung von Bescheini-
gungen über die Tauglichkeit und sichere Be-
nutzbarkeit von Abgasanlagen und von Leitun-
gen zur Abführung von Verbrennungsgasen in 
ihren jeweiligen Bezirken, soweit dies durch 
Landesrecht vorgesehen ist. § 14 Abs. 2 gilt 
bei der Ausstellung von Bescheinigungen nach 
Satz 1 entsprechend. 

 
§ 17 

Aufgaben 
der Bezirksschornsteinfegermeister 

 
(1) Für die Aufgaben des Bezirksschorn-

steinfegermeisters gilt im Übrigen § 13 des 
Schornsteinfegergesetzes mit der Maßgabe, 
dass der Bezirksschornsteinfegermeister bei 
der Feuerstättenschau (§ 13 Abs. 1 Nr. 2 des 
Schornsteinfegergesetzes) einen Feuerstät-
tenbescheid nach § 14 Abs. 2 erlässt. § 14 
Abs. 3 gilt entsprechend. 

 
(2) Für kehr- und überprüfungspflichtige 

Anlagen, bei denen bis zum 31. Dezember 
2012 keine Feuerstättenschau mehr durchzu-
führen ist, haben die Bezirksschornsteinfeger-
meister den Feuerstättenbescheid auf der 
Grundlage der Daten des Kehrbuchs zu erstel-
len und den Eigentümern zuzustellen. 
 

§ 18 
Berufspflichten der 

bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger 
 

(1) Die bevollmächtigten Bezirksschorn-
steinfeger sind verpflichtet, ihre Aufgaben und 
Befugnisse ordnungsgemäß und gewissenhaft, 
nach den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik sowie unparteiisch auszuführen. 

 
(2) Bevollmächtigte Bezirksschornsteinfe-

ger dürfen keine Bescheinigungen nach § 16 
Satz 1 für Anlagen in ihrem Bezirk ausstellen, 
die sie oder andere Angehörige ihres Betriebs 
verkauft oder eingebaut haben. § 11 gilt ent-
sprechend. 
 

§ 19 
Führung des Kehrbuchs 

 
(1) In das Kehrbuch sind die folgenden Da-

ten einzutragen: 
 
1. Vor- und Familienname sowie Anschrift 
 
a) des Eigentümers und, falls davon abwei-

chend, des Betreibers oder 
 
b) des Verwalters nach § 20 des Wohnungsei-

gentumsgesetzes im Fall von Wohnungs-
eigentum und, falls die Anlage zum Son-
dereigentum gehört, des Wohnungseigen-
tümers und, falls davon abweichend, des 
Betreibers, dessen Namen und Anschrift 
der Verwalter den bevollmächtigten Be-
zirksschornsteinfegern oder Bezirks-
schornsteinfegermeistern auf Anforderung 
mitzuteilen hat, oder 

 
c) der Wohnungseigentümer, falls kein Verwal-

ter bestellt ist, und, falls abweichend, der 
Betreiber, deren Namen und Anschriften 
die Wohnungseigentümer den bevollmäch-
tigten Bezirksschornsteinfegern oder Be-
zirksschornsteinfegermeistern auf Anforde-
rung mitzuteilen haben; 

 
2. Art, Brennstoff, Nennwärmeleistung und 

Alter der Anlage sowie Angaben über ihren 
Betrieb und Standort; 

 
3. die nach den Rechtsverordnungen nach § 1 

Abs. 1 Satz 2 und 3 und die nach der Ver-
ordnung über kleine und mittlere Feue-
rungsanlagen vorgeschriebenen und nach 
§ 14 Abs. 2 festgesetzten Arbeiten und das 
Datum der Ausführung; 

 
4. das Datum und das Ergebnis der letzten 

Feuerstättenschau; 
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5. in dem Formblatt nach § 4 vermerkte Män-
gel oder selbst festgestellte Mängel und 
das Datum des Abstellens der Mängel; 

 
6. das Datum und das Ergebnis einer Bauab-

nahme nach Landesrecht; 
 
7. das Datum und das Ergebnis einer Überprü-

fung nach § 15 Satz 1; 
 
8. die für die Aufstellung von Emissionskatas-

tern im Sinne des § 46 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes erforderlichen 
Angaben nach Maßgabe der öffentlich-
rechtlichen Vorschriften auf dem Gebiet 
des Immissionsschutzes. 

 
Soweit die in Satz 1 genannten Daten den 
bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegern 
oder Bezirksschornsteinfegermeistern nicht 
ohnehin auf Grund ihrer Tätigkeit bekannt sind, 
entnehmen sie die Daten den ausgefüllten 
Formblättern nach § 4. 
 

(2) Die bevollmächtigten Bezirksschorn-
steinfeger und Bezirksschornsteinfegermeister 
sind dafür verantwortlich, dass die Eintragun-
gen im jeweiligen Kehrbuch vollständig und 
richtig geordnet vorgenommen sowie auf dem 
neuesten Stand gehalten werden. Eine Eintra-
gung darf nicht in einer Weise verändert wer-
den, dass die ursprüngliche Eintragung nicht 
mehr feststellbar ist. Das Kehrbuch ist elektro-
nisch zu führen. Es muss jährlich abgeschlos-
sen werden. 

 
(3) Bei der Übergabe des Bezirks sind das 

Kehrbuch und die für die Führung des Kehr-
buchs erforderlichen Unterlagen und gespei-
cherten Daten kostenfrei und vollständig an 
den Nachfolger oder die Nachfolgerin zu über-
geben. Gleichzeitig haben die Übergebenden 
alle durch die hoheitliche Tätigkeit erlangten 
Daten bei sich zu löschen. 

 
(4) Das Kehrbuch sowie die für die Füh-

rung des Kehrbuchs erforderlichen Unterlagen 
einschließlich der eingereichten Formblätter 
sind durch die jeweils zuständigen bevollmäch-
tigten Bezirksschornsteinfeger und Bezirks-
schornsteinfegermeister bis zum Ablauf von 
sieben Jahren nach der letzten Eintragung 
aufzubewahren, sofern nicht andere Rechts-
vorschriften eine längere Aufbewahrung vor-
schreiben. Nach Ablauf der Aufbewahrungs-
frist sind die Daten zu löschen und die Unter-
lagen zu vernichten. Die Frist nach Satz 1 
beginnt mit dem Ende des Kalenderjahres, in 
dem die letzte Eintragung vorgenommen wur-
de. 
 

(5) Bevollmächtigte Bezirksschornsteinfe-
ger und Bezirksschornsteinfegermeister dürfen 
die Daten nach Absatz 1 nur nutzen, soweit 
das zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem 
Gesetz erforderlich ist. An öffentliche Stellen 
dürfen die Daten übermittelt werden, soweit 
das Landesrecht dies zulässt. An nicht öffentli-
che Stellen dürfen die Daten nur übermittelt 
werden, soweit 

 
1. die Übermittlung nach dem Landesrecht 

zulässig ist und 
 
2. der Dritte, an den die Daten übermittelt wer-

den, ein rechtliches Interesse an der 
Kenntnis der Daten und der Betroffene 
kein schutzwürdiges Interesse an dem Un-
terbleiben der Übermittlung hat. 

 
§ 20 

Kosten 
 

(1) Für Tätigkeiten der bevollmächtigten 
Bezirksschornsteinfeger nach § 14 Abs. 1 bis 
3, § 15 Satz 1 und § 16 werden zur Deckung 
des Verwaltungsaufwands Kosten (Gebühren 
und Auslagen) erhoben. 

 
(2) Die Kosten sind eine öffentliche Last 

des Grundstücks und sind von den Grund-
stückseigentümern, im Fall von Wohnungsei-
gentum von der Gemeinschaft der Wohnungs-
eigentümer oder, falls die Anlage zum Sonder-
eigentum gehört, von dem Wohnungseigentü-
mer zu tragen. Der Anspruch auf Zahlung von 
Kosten verjährt in drei Jahren. Privatrechtliche 
Verhältnisse werden dadurch nicht berührt. 
Mehrere Eigentümer eines Grundstücks haften 
für die Kosten als Gesamtschuldner. 

 
(3) Rückständige Gebühren und Auslagen, 

die trotz Mahnung nicht entrichtet worden sind, 
werden von der zuständigen Behörde auf An-
trag der bevollmächtigten Bezirksschornstein-
feger durch Bescheid festgestellt und nach den 
Vorschriften der Verwaltungsvollstreckung 
beigetrieben. Soweit die Kosten der Zwangs-
vollstreckung aus den eingegangenen Geldern 
nicht gedeckt werden, sind sie von derjenigen 
Person zu tragen, für deren Rechnung die 
Zwangsvollstreckung betrieben wurde. 
 

(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie wird ermächtigt, durch 

Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates die gebührenpflichtigen Tatbestände 
näher zu bestimmen und dabei feste Sätze, 
auch in Form von Gebühren nach Zeitauf-
wand, oder Rahmensätze vorzusehen. Die 

Gebührensätze sind nach der Anzahl der ge-
leisteten Arbeitsstunden zu bemessen; der mit 
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den in Absatz 1 genannten Tätigkeiten ver-
bundene Personal- und Sachaufwand ist zu 

berücksichtigen. 
 

§ 21 
Aufsicht 

 
(1) Die bevollmächtigten Bezirksschorn-

steinfeger unterstehen der Aufsicht der zu-
ständigen Behörde. Die zuständige Behörde 
kann die bevollmächtigten Bezirksschornstein-
feger hinsichtlich der Wahrnehmung der ihnen 
übertragenen Aufgaben und Befugnisse und 
der Einhaltung ihrer Pflichten jederzeit über-
prüfen. Wenn bei der Überprüfung wesentliche 
Pflichtverletzungen festgestellt werden, tragen 
die jeweiligen bevollmächtigten Bezirksschorn-
steinfeger die Kosten der Überprüfung. 

 
(2) Die zuständige Behörde kann sich das 

Kehrbuch und die für die Führung des Kehr-
buchs erforderlichen Unterlagen zur Überprü-
fung vorlegen lassen. Die Behörde kann ver-
langen, dass ihr ein Ausdruck des Kehrbuchs 
vorgelegt oder der Datenträger zugänglich 
gemacht wird oder die Daten elektronisch ü-
bermittelt werden. 

 
(3) Wenn bevollmächtigte Bezirksschorn-

steinfeger die ihnen nach diesem Gesetz ob-
liegenden Aufgaben und Pflichten nicht oder 
nicht ordnungsgemäß erfüllen, kann die zu-
ständige Behörde als Aufsichtsmaßnahme 
insbesondere einen Verweis aussprechen oder 
ein Warnungsgeld von bis zu fünftausend Euro 
verhängen. 

 
§ 22 

Verhältnis zu 
Bestimmungen des Immissionsschutz-

rechts 
 

Die Befugnisse der jeweils zuständigen 
Behörde, auf Grund des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes oder der nach die-
sem Gesetz erlassenen Rechtsverordnungen 
andere oder weitergehende Anordnungen zu 
treffen, bleiben von den Bestimmungen dieses 
Gesetzes unberührt. 
 

§ 23 
Zuständige Behörden 

 
Die für die Aufgaben nach diesem Gesetz 
zuständigen Behörden werden durch Landes-
recht bestimmt. 

 
K a p i t e l 4 

 
B u ß g e l d v o r s c h r i f t e n , Er s a t z v o r n a h m e 

 

§ 24 
Bußgeldvorschriften 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätz-

lich oder fahrlässig 
 
1. entgegen § 1 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung 

mit der Rechtsverordnung nach § 1 Abs. 1 
Satz 2, jeweils auch in Verbindung mit ei-
ner Rechtsverordnung nach § 1 Abs. 1 
Satz 3, eine dort genannte Anlage nicht 
oder nicht rechtzeitig reinigen oder über-
prüfen lässt, 

 
2. entgegen § 1 Abs. 2 Satz 1 eine Mitteilung 

nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig macht, 

 
3. entgegen § 1 Abs. 3 Satz 1 oder 2 Zutritt 

nicht gestattet,  
 
4. entgegen § 4 Abs. 2 das Formblatt nicht 

richtig oder nicht vollständig ausfüllt, 
 
5. entgegen § 5 Abs. 2 eine Meldung nicht, 

nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig erstattet, 

 
6. entgegen § 19 Abs. 3 Satz 1 das Kehrbuch 

und die dort genannten Unterlagen oder 
Daten nicht, nicht richtig oder nicht voll-
ständig übergibt oder entgegen § 19 Abs. 3 
Satz 2 die Daten nicht oder nicht vollstän-
dig löscht. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 

Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet 
werden. 
 

§ 25 
Nichterfüllung, Zweitbescheid 

 
(1) Die bevollmächtigten Bezirksschorn-

steinfeger oder Bezirksschornsteinfegermeister 
melden der zuständigen Behörde unverzüg-
lich, wenn das Formblatt nicht innerhalb der in 
§ 4 Abs. 3 Satz 3 genannten Frist eingegan-
gen ist und die Durchführung der Arbeiten 
auch nicht auf andere Weise innerhalb dieser 
Frist nachgewiesen wurde. 

 
 (2) Die zuständige Behörde setzt in einem 

Zweitbescheid gegenüber dem Eigentümer 
fest, welche Reinigungen oder Überprüfungen 
nach den Rechtsverordnungen nach § 1 Abs. 
1 Satz 2 und 3 oder wiederkehrenden Mes-
sungen nach § 15 der Verordnung über kleine 
und mittlere Feuerungsanlagen innerhalb wel-
chen Zeitraums durchzuführen sind. Für den 
Fall der Nichtvornahme ist die Ersatzvornahme 
auf Kosten des Pflichtigen anzudrohen. 
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(3) Der Bescheid ist schriftlich zu erlassen 

und zuzustellen. 
 
(4) Widerspruch und Anfechtungsklage 

gegen den Bescheid haben keine aufschie-
bende Wirkung. 

 
§ 26 

Ersatzvornahme 
 

(1) Wird die Verpflichtung, die in dem 
Zweitbescheid nach § 25 Abs. 2 Satz 1 festge-
setzten Schornsteinfegerarbeiten durchführen 
zu lassen, nicht oder nicht fristgemäß erfüllt, 
hat die zuständige Behörde den bevollmächtig-
ten Bezirksschornsteinfeger oder den Bezirks-
schornsteinfegermeister mit der Vornahme der 
Handlungen im Wege der Ersatzvornahme zu 
beauftragen. 

 
(2) Für die Ausführung der Ersatzvornah-

me werden von dem betroffenen Eigentümer 
Kosten (Gebühren und Auslagen) erhoben. Es 
kann bestimmt werden, dass der Eigentümer 
die voraussichtlichen Kosten der Ersatzvor-
nahme im Voraus zu bezahlen hat. Werden die 
voraussichtlich entstehenden Kosten der Er-
satzvornahme nicht fristgerecht gezahlt, so 
können sie im Verwaltungszwangsverfahren 
beigetrieben werden. 
 

Teil 2 
 

Versorgung der 
bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger 

im Schornsteinfegerhandwerk 
 

K a p i t e l 1 
 

O r g a n i s a t i o n 
 

§ 27 
Träger der Zusatzversorgung 

 
Die Versorgungsanstalt der bevollmächtig-

ten Bezirksschornsteinfeger im Schornsteinfe-
gerhandwerk (Versorgungsanstalt) ist eine 
bundesunmittelbare rechtsfähige Anstalt des 
öffentlichen Rechts mit Sitz in München. Sie ist 
Trägerin der Zusatzversorgung im Schorn-
steinfegerhandwerk. 
 

§ 28 
Organe 

 
Die Organe der Versorgungsanstalt sind 

 
1. die Vertreterversammlung, 
 
2. der Vorstand, 

 
3. die Geschäftsführung. 
 

§ 29 
Vertreterversammlung 

 
(1) Die Vertreterversammlung besteht aus 

30 gewählten Mitgliedern, darunter einem Ver-
treter oder einer Vertreterin der Mitglieder, die 
Anspruchsberechtigte nach § 43 Abs. 1 oder § 
44 sind. Für jedes Mitglied sind zwei stellver-
tretende Mitglieder zu wählen, die bei Verhin-
derung oder Ausscheiden des Mitgliedes ein-
treten. 

 
(2) Wahlberechtigt und wählbar für die Ver-

treterversammlung sind die Mitglieder der Ver-
sorgungsanstalt. Die Amtsdauer und das Ver-
fahren der Wahl sind in der Satzung der Ver-
sorgungsanstalt mit der Maßgabe zu bestim-
men, dass die Wahlen in der Gruppe der be-
vollmächtigten Bezirksschornsteinfeger und die 
Wahlen in der Gruppe der Anspruchsberech-
tigten nach § 43 Abs. 1 oder § 44 getrennt 
voneinander durchzuführen sind. 

 
(3) Die Vertreterversammlung beschließt 

über alle Angelegenheiten der Versorgungs-
anstalt, soweit sie nicht durch Gesetz oder 
Satzung dem Vorstand oder der Geschäftsfüh-
rung übertragen sind. Der Beschlussfassung 
der Vertreterversammlung bleibt vorbehalten 
 
1. die Wahl des Vorstandes, 
 
2. der Erlass der Satzung (§ 31) und ihre Än-

derungen, 
 
3. die Abnahme der Jahresrechnung, 
 
4. die Festsetzung der Höhe der Beiträge, 
 
5. die Entscheidung über die Zuführung von 

Mitteln an den Härtefonds, 
 
6. die Festsetzung der den Mitgliedern der 

Vertreterversammlung und des Vorstandes 
zu gewährenden Entschädigung. 

 
(4) Die nach Absatz 3 Nr. 2 und 4 bis 6 ge-

fassten Beschlüsse bedürfen für ihre Rechts-
gültigkeit der Genehmigung durch die Auf-
sichtsbehörde (§ 34). 

 
(5) Die in Absatz 3 Nr. 2, 4 und 6 genann-

ten Angelegenheiten können nur mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der erschienenen 
Mitglieder beschlossen werden. 
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(6) Beschlüsse nach Absatz 3 Nr. 4 sind 
mit dem Genehmigungsvermerk der Aufsichts-
behörde bekannt zu machen. 
 

§ 30 
Vorstand und Geschäftsführung 

 
(1) Der Vorstand besteht aus zehn Mitglie-

dern einschließlich des oder der Vorsitzenden 
und des oder der stellvertretenden Vorsitzen-
den. Für jedes Mitglied ist ein stellvertretendes 
Mitglied zu wählen. 

 
(2) Die Geschäftsführung obliegt der Baye-

rischen Versorgungskammer. 
 

§ 31 
Satzung 

 
(1) Die Vertreterversammlung beschließt 

die Satzung. Versagt die Aufsichtsbehörde die 
Genehmigung der Satzung, so hat die Vertre-
terversammlung in der von der Aufsichtsbe-
hörde gesetzten Frist eine neue Satzung zu 
beschließen. Kommt kein Beschluss zustande 
oder wird auch die neue Satzung nicht ge-
nehmigt, so kann die Aufsichtsbehörde die 
Satzung erlassen und auf Kosten der Versor-
gungsanstalt durchführen. 

 
(2) Die Satzung muss Bestimmungen ent-

halten über 
 

1. die Wahl der Mitglieder und der stellvertre-
tenden Mitglieder der Vertreterversamm-
lung, die Rechte und Pflichten der Vertre-
terversammlung und die Art der Beschluss-
fassung in ihr sowie die Reihenfolge des 
Eintritts der stellvertretenden Mitglieder im 
Fall der Verhinderung oder des Ausschei-
dens der Mitglieder, 

 
2. die Wahl der Mitglieder und der stellvertre-

tenden Mitglieder des Vorstandes, die 
Rechte und Pflichten des Vorstandes und 
die Art der Beschlussfassung in ihm, 

 
3. die Einberufung der Vertreterversammlung 

und des Vorstandes, 
 
4. die Vertretung der Versorgungsanstalt, 
 
5. die Rechte und Pflichten der Geschäftsfüh-

rung, 
 
6. die Entrichtung und Fälligkeit der Beiträge 

sowie Beginn und Ende der Beitragspflicht, 
 
7. das Ruhen der Versorgungsleistungen, 
 

8. die Höhe der Verzugs- und Stundungszin-
sen, 

 
9. die Fälligkeit der Versorgungsleistungen, 
 
10. die Aufstellung und Abnahme der Jahres-

rechnung, 
 
11. die Änderung der Satzung, 
 
12. die Art der Bekanntmachung durch die 

Versorgungsanstalt. 
 
(3) Die Satzung und ihre Änderungen sind mit 

dem Genehmigungsvermerk der Auf-
sichtsbehörde im Bundesanzeiger zu ver-
öffentlichen. Satzungsänderungen haben, 
sofern nichts anderes bestimmt wird, auch 
Wirkung für bestehende Anwartschaften 
und laufende Versorgungsbezüge. Die 

Satzung und ihre Änderungen treten, wenn 
nichts anderes bestimmt wird, mit dem auf 
die Veröffentlichung folgenden Tag in Kraft 

 
§ 32 

Geschäftsjahr, 
Rechnungs- und Kassenbücher 

 
(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
(2) Die Rechnungsbücher und die Kassen-

bücher sind jährlich abzuschließen. Die Jah-
resrechnung ist vom Vorstand zu prüfen und 
von der Vertreterversammlung abzunehmen. 
 

§ 33 
Härtefonds 

 
(1) Die Versorgungsanstalt bildet einen 

Härtefonds. Die Vertreterversammlung be-
schließt, welche Mittel jährlich dem Härtefonds 
zugeführt werden. 

 
(2) Der Vorstand beschließt, in welchen 

Fällen zur Vermeidung von unbilligen Härten 
ehemaligen bevollmächtigten Bezirksschorn-
steinfegern oder ihren Hinterbliebenen Unter-
stützung gewährt wird. 
 

§ 34 
Aufsicht 

 
(1) Die Aufsicht über die Versorgungsan-

stalt führt das Bundesversicherungsamt. § 94 
Abs. 2 Satz 3 des Vierten Buches Sozialge-
setzbuch gilt entsprechend. 

 
(2) Die Versorgungsanstalt erstellt jährlich 

einen Geschäftsbericht. Der Geschäftsbericht 
enthält 
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1. die Jahresrechnung der Versorgungsanstalt, 
 
2. eine Darstellung über die Entwicklung der 

Versorgungsanstalt im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr, 

 
3. auf der Grundlage der letzten Ermittlungen 

der Zahl der Versicherten und Versor-
gungsempfänger sowie der Einnahmen, 
der Ausgaben und des Vermögens insbe-
sondere Modellrechnungen zur demogra-
phischen Entwicklung der Zahl der Versi-
cherten und Versorgungsempfänger, zur 
Entwicklung der Einnahmen, der Ausgaben 
und des Vermögens sowie des zu leisten-
den Jahresbeitrags in den künftigen zehn 
Kalenderjahren. Der Geschäftsbericht ist 
bis zum 1. Oktober eines jeden Jahres 
zeitgleich der Aufsichtsbehörde, dem Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales, 
dem Bundesministerium der Finanzen so-
wie dem Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie zuzuleiten. 

 
(3) Die Aufsichtsbehörde kann die Versor-

gungsanstalt anweisen, solche Maßnahmen zu 
treffen, die für die Durchführung der Aufgaben 
der Versorgungsanstalt dringend geboten sind. 
Kommt die Versorgungsanstalt nicht innerhalb 
einer gesetzten Frist diesen Weisungen nach, 
so kann die Aufsichtsbehörde die erforderli-
chen Maßnahmen selbst treffen und dabei 
auch die Satzung der Versorgungsanstalt än-
dern. 

 
(4) Vertreter und Vertreterinnen der Auf-

sichtsbehörde und des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales sind berechtigt, an den 
Sitzungen der Organe teilzunehmen; sie sind 
jederzeit zu hören. 

 
(5) Für die Anlage des Vermögens der 

Versorgungsanstalt gilt § 54 des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes entsprechend. 
 

K a p i t e l 2 
A l l g e m e i n e   A n s p r u c h s r e g e l u n g e n 

 
§ 35 

Mitteilungspflicht 
und Datenübermittlung 

 
(1) Die Mitglieder der Versorgungsanstalt 

und die nach den §§ 45 und 46 Anspruchsbe-
rechtigten sind verpflichtet, der Versorgungs-
anstalt auf ihr Verlangen unverzüglich alle 
Tatsachen mitzuteilen, die für die Feststellung 
ihrer Rechte und Pflichten aus der Mitglied-
schaft und der Zusatzversorgung erforderlich 
sind. Der Eintritt des Versorgungsfalles ist von 
einer anspruchsberechtigten Person der Ver-

sorgungsanstalt unverzüglich anzuzeigen. Die 
Satzung kann bestimmen, dass eine Verlet-
zung dieser Pflichten das Ruhen der Versor-
gungsansprüche zur Folge hat.  

 
(2) Die zuständige Behörde übermittelt der 

Versorgungsanstalt den Namen, das Geburts-
datum, das Geschlecht und die Anschrift der 
von ihr bestellten bevollmächtigten Bezirks-

schornsteinfeger sowie Beginn und Ende der 
Bestellung. 

 
§ 36 

Übertragung, Verpfändung und 
Aufrechnung von Versorgungsansprüchen 
 

Ansprüche auf Zusatzversorgung können 
weder an Dritte übertragen noch verpfändet 
werden. Die Satzung kann Ausnahmen von 
dem Übertragungs- und Verpfändungsverbot 
vorsehen und die Aufrechnung von Beiträgen 
und sonstigen Ansprüchen aus dem Mitglied-
schafts- und Versorgungsverhältnis gegen 
Versorgungsansprüche regeln. 
 

§ 37 
Übergang von Schadenersatzansprüchen 

 
Wird ein Mitglied der Versorgungsanstalt 

oder eine anspruchsberechtigte Person nach § 
45 oder § 46 körperlich verletzt oder getötet, 
so geht ein gesetzlicher Schadenersatzan-
spruch, der der verletzten Person oder ihren 
Hinterbliebenen infolge der Körperverletzung 
oder Tötung gegen einen Dritten zusteht, in 
der Höhe auf die Versorgungsanstalt über, in 
der sie infolge der Körperverletzung oder der 
Tötung zur Gewährung einer Zusatzversor-
gung verpflichtet ist. Der Übergang ist ausge-
schlossen, soweit der Schadenersatzanspruch 
nach anderen gesetzlichen Bestimmungen auf 
Träger der Sozialversicherung übergeht. Der 
Übergang des Anspruchs kann nicht zum 
Nachteil der verletzten Person oder ihrer Hin-
terbliebenen geltend gemacht werden. 
 

§ 38 
Verjährung 

 
Ansprüche gegen die Versorgungsanstalt 

nach diesem Gesetz sowie die Ansprüche der 
Versorgungsanstalt auf Beiträge, Zinsen und 
sonstige Nebenkosten verjähren in vier Jah-
ren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss 
des Kalenderjahres, in dem die Zahlung ver-
langt werden kann. 
 

§ 39 
Rechtsweg 
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Für alle Streitigkeiten, die Angelegenheiten 
der Zusatzversorgung im Schornsteinfeger-
handwerk durch die Versorgungsanstalt betref-
fen, ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben. 

 
K a p i t e l 3 

 
M i t g l i e d s c h a f t   u n d   Bei t r ä g e 

 
§ 40 

Mitgliedschaft 
 

Mitglieder der Versorgungsanstalt sind alle 
bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger und 
die nach § 43 Abs. 1 oder § 44 anspruchsbe-
rechtigten Personen. 
 

§ 41 
Beiträge 

 
(1) Die Mittel zur Durchführung der Zusatz-

versorgung im Schornsteinfegerhandwerk 
werden, soweit sie nicht aus den Erträgen des 
Vermögens oder aus anderen Einnahmen der 
Versorgungsanstalt gedeckt sind, durch Bei-
träge aufgebracht. 

 
(2) Beitragspflichtig ist der bevollmächtigte 

Bezirksschornsteinfeger für den von ihm ver-
walteten Bezirk. Die Beitragspflicht entsteht im 
Zeitpunkt der Bestellung. 

 
(3) Die Beiträge sind an die Versorgungs-

anstalt zu entrichten. In der Satzung kann be-
stimmt werden, dass die Beiträge bis zu drei 
Monate im Voraus zu zahlen sind. 

 
(4) Für die Festsetzung der Höhe der Bei-

träge ist bis zur Herstellung einheitlicher Ein-
kommensverhältnisse im Gebiet der Bundes-
republik Deutschland den abweichenden Ver-
hältnissen in dem in Artikel 3 des Einigungs-
vertrages genannten Gebiet dadurch Rech-
nung zu tragen, dass der Beitrag mit dem Ver-
hältnis aus dem jeweiligen aktuellen Renten-
wert (Ost) und dem jeweiligen aktuellen Ren-
tenwert der gesetzlichen Rentenversicherung 
vervielfältigt wird. 

 
(5) Bevollmächtigten Bezirksschornsteinfe-

gern, deren Mitgliedschaft in der Versorgungs-
anstalt vor Ablauf von fünf Jahren endet, wer-
den auf Antrag Beiträge erstattet. § 210 Abs. 1 
Nr. 3 und Abs. 2 bis 6 des Sechsten Buches 
Sozialgesetzbuch gilt entsprechend. 

 
K a p i t e l 4 

 
V e r s o r g u n g s l e i s t u n g e n 

 
§ 42 

Arten der Versorgungsleistungen 
 

Die Versorgungsanstalt erbringt folgende 
Versorgungsleistungen: 
 
1. Ruhegeld (§ 43), 
 
2. Ruhegeld bei Berufsunfähigkeit (§ 44), 
 
3. Witwen- und Witwergeld (§ 45) sowie 
 
4. Waisengeld (§ 46). 
 

§ 43 
Ruhegeld 

 
(1) Ehemalige bevollmächtigte Bezirks-

schornsteinfeger, die die Regelaltersgrenze in 
der gesetzlichen Rentenversicherung erreicht 
haben, erhalten auf Antrag Ruhegeld, wenn 
sie mindestens fünf Jahre als Mitglied der Ver-
sorgungsanstalt Beiträge entrichtet haben. Der 
vorzeitige Bezug des Ruhegeldes ist nach 
Vollendung des 62. Lebensjahres mit einem 
Abschlag von 0,3 Prozent für jeden Monat der 
vorzeitigen Inanspruchnahme möglich; der 
Abschlag entfällt, wenn eine Altersrente für 
besonders langjährig Versicherte aus der ge-
setzlichen Rentenversicherung bezogen wird. 
Der Anspruch endet mit Ablauf des Sterbemo-
nats. 

 
(2) Der jährliche Anspruch bemisst sich 

nach der Dauer der mit Beiträgen belegten 
Mitgliedschaft. Der Jahresbetrag des Ruhegel-
des beläuft sich für jedes mit Beiträgen belegte 
Mitgliedschaftsjahr auf 3,3 Prozent der Be-
messungsgrundlage. 
 

§ 44 
Ruhegeld bei Berufsunfähigkeit 

 
(1) Ein Mitglied erhält auf Antrag Ruhegeld bei 
Berufsunfähigkeit, wenn 
 
1. es vor Vollendung der Regelaltersgrenze in 

der gesetzlichen Rentenversicherung be-
rufsunfähig geworden ist, 

 
2. vor Eintritt der Berufsunfähigkeit eine War-

tezeit von fünf Jahren erfüllt wurde, 
 
3. in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der 

Berufsunfähigkeit drei Jahre Beiträge an 
die Versorgungsanstalt gezahlt wurden 
und 

 
4. die Bestellung auf Grund des § 12 aufgeho-

ben worden ist. 
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Satz 1 Nr. 2 und 3 findet keine Anwendung, 
wenn die Berufsunfähigkeit auf einem Arbeits-
unfall beruht. Der Anspruch besteht ab dem 
Beginn des Monats, der auf den Eintritt des 
Versorgungsfalls folgt, frühestens ab dem Tag 
der Bestellung. Der Anspruch endet mit Ablauf 
des Monats, in dem die Voraussetzungen nach 
Satz 1 entfallen sind oder das Mitglied verstor-
ben ist. 

 
(2) Berufsunfähig ist ein Mitglied, das infol-

ge von Krankheit oder anderen Gebrechen 
oder von Schwäche seiner körperlichen oder 
geistigen Kräfte außerstande ist, eine Erwerbs-
tätigkeit als bevollmächtigter Bezirksschorn-
steinfeger auszuüben. 

 
(3) Solange Berufsunfähigkeit nur als vo-

rübergehend festgestellt ist, besteht nach Ein-
tritt des Versorgungsfalls kein Anspruch für die 
Dauer von vier Monaten nach Eintritt der Be-
rufsunfähigkeit. Geht die vorübergehende in 
dauernde Berufsunfähigkeit über, so wird das 
Ruhegeld vom Eintritt des Versorgungsfalls an 
nachgezahlt. Absatz 1 Satz 3 gilt entspre-
chend. 

 
(4) Die Berufsunfähigkeit ist durch ein 

amtsärztliches Gutachten nachzuweisen. Die 
Versorgungsanstalt kann an die ausstellenden 
Ärzte Nachfragen richten und auf ihre Kosten 
weitere Gutachten einholen. Dabei können die 
vom Mitglied eingereichten Unterlagen an den 
von der Versorgungsanstalt beauftragten fach-
ärztlichen Gutachter zur Prüfung weitergege-
ben werden; dies gilt auch für die von der Ver-
sorgungsanstalt erhobenen Gutachten, sofern 
im weiteren Verfahren zusätzliche Gutachten 
erforderlich sind. Das Mitglied ist verpflichtet, 
sich gegen Erstattung angemessener Reise-
kosten einer von der Versorgungsanstalt für 
notwendig gehaltenen Begutachtung zu unter-
ziehen. Mit dem Antrag auf Ruhegeld bei Be-
rufsunfähigkeit hat das Mitglied die Gutachter 
von ihrer ärztlichen Schweigepflicht gegenüber 
der Versorgungsanstalt zu entbinden. Die Sät-
ze 1 bis 5 gelten auch für die Zeit des Renten-
bezugs, wenn die Vorlage weiterer Nachweise 
für die Feststellung des weiteren Vorliegens 
der Berufsunfähigkeit erforderlich ist. Kommt 
ein Mitglied diesen Verpflichtungen nicht in-
nerhalb einer ihm gesetzten angemessenen 
Frist nach, ruht der Anspruch auf Ruhegeld. 
Die zur Feststellung der Berufsunfähigkeit 
erhobenen Daten können von der Versor-
gungsanstalt gespeichert werden. 

 
(5) Das Ruhegeld bei Berufsunfähigkeit be-

trägt mindestens 70 Prozent der Bemessungs-
grundlage (§ 47). Im Übrigen gilt für die Be-
rechnung § 43 Abs. 2 entsprechend. 

 
§ 45 

Witwen- und Witwergeld 
 

(1) Überlebende Ehegatten von bevoll-
mächtigten Bezirksschornsteinfegern oder 
anspruchsberechtigten Personen nach § 43 
Abs. 1 oder § 44 erhalten Witwengeld oder 
Witwergeld. Dieses beträgt 55 Prozent des 
Ruhegeldes, das gezahlt worden ist oder auf 
das bei Berufsunfähigkeit (§ 44) Anspruch 
bestanden hätte. 

 
(2) Der Anspruch besteht nicht, wenn die 

Ehe nicht mindestens ein Jahr gedauert hat, 
es sei denn, dass nach den besonderen Um-
ständen des Falles die Annahme nicht ge-
rechtfertigt ist, dass es der alleinige oder ü-
berwiegende Zweck der Heirat war, einen An-
spruch auf Witwengeld oder Witwergeld zu 
begründen. Der Anspruch entsteht mit Beginn 
des Monats, der dem Sterbemonat folgt. Der 
Anspruch endet mit dem Tage der Wiederver-
heiratung des überlebenden Ehegatten oder 
mit Ablauf des Monats, in dem die Witwe oder 
der Witwer verstorben ist. 

 
(3) Für überlebende Lebenspartner aus 

eingetragenen Lebenspartnerschaften der in 
Absatz 1 Satz 1 genannten Personen gelten 
die Absätze 1 und 2 entsprechend. 
 

§ 46 
Waisengeld 

 
(1) Die Kinder von verstorbenen bevoll-

mächtigten Bezirksschornsteinfegern oder 
Versorgungsempfängern nach § 43 Abs. 1 
oder § 44 erhalten Waisengeld. Ein Anspruch 
auf Waisengeld besteht nicht, wenn die Waise 
erst nach Erreichung der Regelaltersgrenze in 
der gesetzlichen Rentenversicherung als Kind 
angenommen worden ist. 

 
(2) Das Waisengeld beträgt bei Halbwai-

sen 20 Prozent und bei Vollwaisen 40 Prozent 
des Ruhegeldes, das gezahlt worden ist oder 
auf das bei Berufsunfähigkeit (§ 44) Anspruch 
bestanden hätte. 

 
(3) Der Anspruch auf Waisengeld entsteht 

mit Beginn des Monats, der dem Sterbemonat 
folgt, für nachgeborene Waisen mit dem ersten 
Tag des Geburtsmonats. 

 
(4) Der Anspruch auf Waisengeld erlischt 

mit Ablauf des Vierteljahres, in dem die Waise 
das 18. Lebensjahr vollendet hat oder verstor-
ben ist. Das Waisengeld wird auf Antrag längs-
tens bis zum Ende des Vierteljahres weiterge-
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währt, in dem die Waise das 25. Lebensjahr 
vollendet, wenn sie 

 
1. sich in Schul- oder Berufsausbildung befin-

det, ein freiwilliges soziales Jahr oder ein 
freiwilliges ökologisches Jahr im Sinne des 
Gesetzes zur Förderung von Jugendfreiwil-
ligendiensten leistet oder 

 
2. wegen körperlicher, geistiger oder seeli-

scher Behinderung außerstande ist, sich 
selbst zu unterhalten. 

 
In den Fällen des Satzes 2 Nr. 1 erhöht sich 
die Altersbegrenzung bei Unterbrechung oder 
Verzögerung der Schulausbildung oder Be-
rufsausbildung durch den gesetzlichen Wehr-
dienst, Zivildienst oder einen gleichgestellten 
Dienst um die Zeit dieser Dienstleistung, 
höchstens aber um einen der Dauer des ge-
setzlichen Grundwehrdienstes oder Zivildiens-
tes entsprechenden Zeitraum. Im Übrigen fin-
det § 48 Abs. 4 und 5 des Sechsten Buches 
Sozialgesetzbuch entsprechende Anwendung. 
 

§ 47 
Bemessungsgrundlage des Ruhegeldes 

 
(1) Die Bemessungsgrundlage des Ruhe-

geldes beträgt 36,5 Prozent des jeweiligen 
jährlichen Bruttoarbeitseinkommens eines oder 
einer Beschäftigten des Bundes in Entgelt-
gruppe 8 Stufe 6 des Tarifvertrags für den 
öffentlichen Dienst ohne leistungsorientierte 
Bezahlungskomponenten, Jahressonderzah-
lungen und Einmalzahlungen. 

 
(2) Als Bemessungsgrundlage (Ost) gilt der 

Betrag, der sich ergibt, wenn die Bemes-
sungsgrundlage nach Absatz 1 mit dem Ver-
hältnis aus dem jeweiligen aktuellen Renten-
wert (Ost) und dem jeweiligen aktuellen Ren-
tenwert der gesetzlichen Rentenversicherung 
vervielfältigt wird. 

 
Teil 3 

 
Übergangsregelungen 

 
§ 48 

Übergangsregelungen 
für Bezirksschornsteinfegermeister 

 
Bestellungen zum Bezirksschornsteinfe-

germeister wandeln sich unbeschadet der §§ 8 
bis 11 des Schornsteinfegergesetzes mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2012 in Bestellungen 
zum bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger 
für ihren bisherigen Bezirk um. Ist die Bestel-
lung vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
erfolgt, ist sie bis zum 31. Dezember 2014 

befristet. Erfolgt die Bestellung im Zeitraum 
vom Inkrafttreten dieses Gesetzes bis zum 31. 
Dezember 2009, ist sie auf sieben Jahre be-
fristet. 

 
§ 49 

Ansprüche 
auf Versorgungsleistungen 

vor dem 1. Januar 2013 
 

(1) Die am 31. Dezember 2012 bestehen-
den Ansprüche auf Versorgungsleistungen 
bestehen fort. Dabei ist der am 31. Dezember 
2012 geltende Jahreshöchstbetrag zugrunde 
zu legen. Dieser wird in dem Verhältnis fortge-
schrieben, in dem sich die Bemessungsgrund-
lage nach § 47 verändert. 

 
(2) Änderungen des Rentenbezugs, der 

Rentenart und der Rentenhöhe in der gesetzli-
chen Rentenversicherung werden nachvollzo-
gen. 

 
(3) Ein bereits bestehender Anspruch auf 

eine Versorgungsleistung ist bei Berechnung 
einer Hinterbliebenenrente neu festzusetzen. 
 

§ 50 
Versorgungsanwartschaften 

vor dem 1. Januar 2013 
 

Die am 31. Dezember 2012 bestehenden 
Versorgungsanwartschaften werden auf der 
Grundlage der zu diesem Stichtag erworbenen 
Steigerungsprozentsätze nach § 29 Abs. 4 
Satz 1 des Schornsteinfegergesetzes in der 
am 31. Dezember 2012 geltenden Fassung in 
einer Startgutschrift als Prozentsätze der Bei-
tragsbemessungsgrundlage ausgewiesen und 
bei Eintritt des Versorgungsfalls der Berech-
nung zugrunde gelegt.  

 
Weist ein Mitglied nach, dass es aus 

Gründen, die es nicht zu vertreten hat, zu ei-
nem späteren Zeitpunkt als zwölf Jahre nach 
dem Datum seines Rangstichtages als Be-
zirksschornsteinfegermeister bestellt worden 
ist, so ist ihm die zwölf Jahre übersteigende 
Zeit der unverschuldeten Verspätung auf die 
Dauer seiner Mitgliedschaft anzurechnen. 
 

§ 51 
Versorgungsanstalt 

 
Die Versorgungsanstalt der bevollmächtig-

ten Bezirksschornsteinfeger im Schornsteinfe-
gerhandwerk ist die bisherige Versorgungsan-
stalt der deutschen Bezirksschornsteinfeger-
meister. 
 

§ 52 
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Kehr- und 
Überprüfungsordnungen der Länder 

 
Bis zum Erlass der Rechtsverordnung 

nach § 1 Abs. 1 Satz 2 gelten die Kehr- und 
Überprüfungsordnungen der Länder fort, die 
auf der Grundlage des § 1 Abs. 2 des Schorn-
steinfegergesetzes in seiner vor dem Tag des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes geltenden Fas-
sung erlassen wurden. § 2 Abs. 1, § 14 Abs. 1 
und 2, § 19 Abs. 1 Nr. 3 und § 25 Abs. 2 sind 
auf die Kehr- und Überprüfungsordnungen der 
Länder entsprechend anzuwenden. 
 

§ 53 
Weitere Anwendung von Vorschriften 

 
Solange noch nicht auf Grund der Ermäch-

tigung in § 1 Abs. 1 Satz 2 neue Regelungen 
getroffen worden sind, sind zur Vermeidung 
von Lücken in der Bußgeldbewehrung § 1 Abs. 
1 und § 50 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 des Schorn-
steinfegergesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 10. August 1998 (BGBl. I 
S. 2071), das zuletzt durch Artikel 2 dieses 
Gesetzes geändert worden ist, in der bis zum 
28. November 2008 geltenden Fassung weiter 
anzuwenden. 
 

Artikel 2 
 

Änderung 
des Schornsteinfegergesetzes 

 
Das Schornsteinfegergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 10. August 1998 
(BGBl. I S. 2071), zuletzt geändert durch Arti-
kel 147 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 
(BGBl. I S. 2407), wird wie folgt geändert: 
 
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt gefasst: 
 

„Inhaltsübersicht 
 

I. Teil 
 

Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1 (weggefallen) 
§ 2 (weggefallen) 
§ 3 Bezirksschornsteinfegermeister 

 
II. Teil 

 
Voraussetzungen für die Berufsausübung 

 
1. Abschnitt 

 
Bewerbung und Bestellung 

 
§ 4 (weggefallen) 

§ 5 Bestellung 
§ 6 Reihenfolge der Bestellung 
§ 7 (weggefallen) 

 
2. Abschnitt 

 
Erlöschen der Bestellung 

 
§ 8 Erlöschensgründe 
§ 9 Altersgrenze 
§ 10 Versetzung in den Ruhestand 
§ 11 Rücknahme, Widerruf, Aufhebung 

 
III. Teil 

 
Ausübung des Berufes 

 
1. Abschnitt 

 
Pflichten und Aufgaben 

des Bezirksschornsteinfegermeisters 
 

§ 12 Allgemeine Berufspflicht 
§ 13 Aufgaben 
§ 14 (weggefallen) 
§ 15 Gesellen 
§ 16 Lehrlinge 
§ 17 (weggefallen) 
§ 18 (weggefallen) 
§ 19 (weggefallen) 
§ 20 Vertretung 
§ 21 (weggefallen) 

 
2. Abschnitt 

 
Kehrbezirk 

 
§ 22 (weggefallen) 
§ 23 (weggefallen) 

 
3. Abschnitt 

 
Kehr- und Überprüfungsgebühren 

 
§ 24 Gebührenordnung 
§ 25 Einziehung der Gebühren 

 
4. Abschnitt 

 
Aufsicht 

 
§ 26 Aufsichtsbehörde 
§ 27 Aufsichtsmaßnahmen 
§ 28 Einstweilige Untersagung der Be-
rufsausübung 

 
IV. Teil 

 
Zusatzversorgung im Schornsteinfegerhand-

werk 
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1. Abschnitt 
 

Versorgungsansprüche 
 

§ 29 Ruhegeld 
§ 30 Jahreshöchstbetrag des Ruhegeldes 
§ 31 Witwengeld und Witwergeld 
§ 32 Waisengeld 
§ 33 Ruhen der Versorgungsleistungen, 
Vorleistung der Versorgungsanstalt 

 
2. Abschnitt 

 
Versorgungsanstalt 

der deutschen Bezirksschornsteinfegermeister 
 

§ 34 Träger der Zusatzversorgung 
§ 35 Mitgliedschaft 
§ 36 Organe 
§ 37 Vertreterversammlung 
§ 38 Vorstand und Geschäftsführung 
§ 39 Satzung 
§ 40 Geschäftsjahr, Rechnungs- und Kas-
senbücher 
§ 41 Härtefonds 
§ 42 Aufsicht 

 
3. Abschnitt 

 
Aufbringung der Mittel 

 
§ 43 Beiträge 

 
4. Abschnitt 

 
Sonstige Vorschriften 

 
§ 44 Wegfall der Voraussetzungen für die 
Versetzung in den Ruhestand 
§ 45 Mitteilungspflicht und Datenübermitt-
lung 
§ 46 Übertragung, Verpfändung und Auf-
rechnung von Versorgungsansprüchen 
§ 47 Übergang von Schadenersatzansprü-
chen 
§ 48 Verjährung 
§ 49 Rechtsweg 

 
V. Teil 

 
Bußgeld-, Übergangs-, Schluss- und 

sonstige Vorschriften 
 

1. Abschnitt 
 

Bußgeldvorschriften 
 

§ 50 (weggefallen) 
§ 51 (weggefallen) 

 
2. Abschnitt 

 
Zuständige Behörde 

 
§ 52 Zuständige Behörde 
§ 53 (weggefallen) 

 
3. Abschnitt 

 
Übergangsvorschriften 

 
§ 54 (weggefallen) 
§ 55 (weggefallen) 
§ 56 Versorgungsanstalt 
§ 56a Ruhegeld für Bezirksschornsteinfe-
germeister in dem in Artikel 3 des Eini-
gungsvertrages genannten Gebiet 
§ 56b Beiträge 
§ 56c Zusammensetzung der Selbstverwal-
tungsorgane 
§ 56d Anwendungsbereich früherer Über-
gangsregelungen, Übergangsregelungen 
§ 57 Verfahrensrechtliche Übergangsbe-
stimmungen 
§ 57a Geltung für bevollmächtigte Bezirks-
schornsteinfeger 

 
4. Abschnitt 

 
Schlussvorschriften 

 
§ 58 (weggefallen) 
§ 59 Anwendung der Anlage I des Eini-
gungsvertrages 
§ 60 (Inkrafttreten)“. 
 

2. Die §§ 1, 2 und 4 werden aufgehoben. 
 
3. § 5 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 5 
Bestellung 

 
(1) Als Bezirksschornsteinfegermeister 

wird auf bis zum 31. Dezember 2009 frei 
werdende Bezirke nur bestellt, wer bis zum 
Tag vor Inkrafttreten dieses Gesetzes in 
die Bewerberliste nach § 4 des Schorn-
steinfegergesetzes in der bis zu diesem 
Tag geltenden Fassung eingetragen ist. Ab 
dem 1. Januar 2010 gelten für die Auswahl 
und die Bestellung der Bezirksschornstein-
fegermeister die §§ 9 und 10 des Schorn-
steinfeger-Handwerksgesetzes entspre-
chend. 

 
(2) Bis zum 31. Dezember 2012 ent-

spricht die Anzahl der Bezirke der Anzahl 
der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
Gesetzes bestehenden Bezirke.“ 
 

4. § 6 wird wie folgt geändert: 
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a) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestri-
chen. 
 
b) Die Absätze 2 und 4 werden aufgehoben. 

 
5. § 7 wird aufgehoben. 
 
6. In § 8 Nr. 2 werden die Wörter „§ 7 Abs. 1 
oder“ gestrichen. 
 
7. § 11 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „probe-
weise oder endgültige“ gestrichen. 
 
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Die Wörter „probeweise oder endgül-
tige“ werden gestrichen. 
 
bb) In Nummer 2 wird das Semikolon 
durch einen Punkt ersetzt. 

  
cc) Nummer 3 wird aufgehoben. 
 

8. § 12 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 12 
Allgemeine Berufspflicht 

 
(1) Die Bezirksschornsteinfegermeister 

sind verpflichtet, ihre Aufgaben und Befug-
nisse ordnungsgemäß und gewissenhaft 
nach den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik sowie unparteiisch auszufüh-
ren. Bezirksschornsteinfegermeister dürfen 
keine Bescheinigungen nach § 13 Abs. 1 
Nr. 9 für Anlagen in ihrem Bezirk ausstel-
len, die sie oder Angehörige ihres Betriebs 
verkauft oder eingebaut haben. § 20 gilt 
entsprechend. 

 
(2) Bezirksschornsteinfegermeister 

dürfen an Anlagen in ihrem Bezirk, an de-
nen sie Tätigkeiten ausführen, die nach der 
Kehr- und Überprüfungsordnung oder der 
Verordnung über kleine und mittlere Feue-
rungsanlagen vorgeschrieben sind, keine 
gewerblichen Wartungsarbeiten ausführen, 
wenn diese einen Einfluss auf das Ü-
berprüfungs- oder Überwachungsergebnis 
haben können. 

 
(3) Mit ihren Aufgaben und Befugnis-

sen als Bezirksschornsteinfegermeister 
sind sie unbeschadet der Vorschrift des § 
20 auf ihren Bezirk beschränkt. In Notfällen 
oder auf besondere Anordnung der zu-
ständigen Behörde sind sie verpflichtet, 

auch außerhalb ihres Bezirks tätig zu wer-
den.“ 

 
9. § 13 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
aa) In Nummer 1 werden vor den Wörtern 
„Kehr- und Überprüfungsordnung“ die 
Wörter „Rechtsverordnungen nach § 1 
Abs. 1 Satz 2 und 3 des Schornsteinfe-
ger-Handwerksgesetzes oder die“ einge-
fügt. 
 
bb) In Nummer 2 werden die Angabe „(§ 
1 Abs. 2)“ gestrichen und vor den Wörtern 
„der Kehr- und Überprüfungsordnung“ die 
Wörter „den Rechtsverordnungen nach § 
1 Abs. 1 Satz 2 und 3 des Schornsteinfe-
ger- Handwerksgesetzes oder“ eingefügt. 
 
cc) In Nummer 4 wird die Angabe „(§ 1 
Abs. 2)“ gestrichen. 
 
dd) Nummer 9 wird wie folgt gefasst: 
 

„9. Ausstellung von Bescheinigungen 
über die Tauglichkeit und sichere Be-
nutzbarkeit von Abgasanlagen und von 
Leitungen zur Abführung von Verbren-
nungsgasen, soweit dies durch Lan-
desrecht vorgesehen ist;“. 

 
ee) In Nummer 11 werden die Wörter 
„vom 22. Juli 1976 (BGBl. I S. 1873), zu-
letzt geändert durch das Gesetz vom 20. 
Juni 1980 (BGBl. I S. 701)“ durch die 
Wörter „in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 1. September 2005 (BGBl. I 
S. 2684)“ ersetzt. 

 
b) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 
 

„(3) Aufgaben nach Absatz 1 Nr. 1, 4 bis 8, 
10 und 12 dürfen vorübergehend und gele-
gentlich auch von Staatsangehörigen eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Union o-
der eines Vertragsstaates des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum 
oder der Schweiz, die im Inland keine ge-
werbliche Niederlassung im Schornsteinfe-
gerhandwerk unterhalten, durchgeführt wer-
den, wenn sie die in den §§ 7 bis 9 der EU/ 
EWR-Handwerk-Verordnung vom 20. De-
zember 2007 (BGBl. I S. 3075) bestimmten 
Voraussetzungen 
erfüllen.“ 

 
10. Die §§ 14 und 17 bis 19 werden aufgeho-
ben. 
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11. § 20 wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestri-
chen. 
 
b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

 
12. Die §§ 21 bis 23 werden aufgehoben. 
 
13. § 24 wird wie folgt gefasst: 

 
„§ 24 

Gebührenordnung 
 

(1) Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates die gebührenpflichtigen 
Tatbestände nach § 13 Abs. 1 Nr. 1, 2, 3, 
4, 10 und 12 zu bestimmen und dabei feste 
Sätze, auch in Form von Gebühren nach 
Zeitaufwand, oder Rahmensätze vorzuse-
hen.  
Die Gebührensätze sind nach der Anzahl 
der geleisteten Arbeitsstunden zu bemes-
sen; der mit den in Satz 1 genannten Tä-
tigkeiten verbundene Personal- und Sach-
aufwand des Bezirksschornsteinfegermeis-
ters ist zu berücksichtigen. 

 
(2) Bis zum Erlass der Rechtsverord-

nung nach Absatz 1 gelten die Kehr- und 
Überprüfungsgebührenordnungen der 
Länder fort, die auf der Grundlage des § 24 
in seiner vor dem Tag des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes geltenden Fassung erlas-
sen wurden.“ 

 
14. § 25 wird wie folgt geändert: 
 

a)   In Absatz 1 werden vor den Wörtern 
„Kehr- und Überprüfungsgebührenord-
nung“ die Wörter „Rechtsverordnung 
nach § 24 Abs. 1 oder in der“ einge-
fügt. 

 
b)   In Absatz 3, 4 und 5 werden jeweils vor 

den Wörtern „Kehr- und Überprüfungs-
gebührenordnung“ die Wörter „Rechts-
verordnung nach § 24 Abs. 1 oder der“ 
eingefügt.  

 
15. § 26 Abs. 2 Satz 4 wird durch folgende 
      Sätze ersetzt: 
 

„Die Aufsichtsbehörde kann auch ohne be-
sonderen Anlass die Vorlage des vom Be-
zirksschornsteinfegermeister nach § 19 
des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes 
zu führenden Kehrbuchs und der für die 
Führung des Kehrbuchs erforderlichen Un-

terlagen verlangen. Sie kann verlangen, 
dass ihr ein Ausdruck des Kehrbuchs vor-
gelegt oder der Datenträger zugänglich 
gemacht wird oder die Daten elektronisch 
übermittelt werden.“ 
 

16. § 29 Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„Für die Bemessung des Ruhegeldes ist 
die Dauer der mit Beiträgen belegten Mit-
gliedschaft als Bezirksschornsteinfeger-
meister bei der Versorgungsanstalt maß-
gebend.“ 

 
17. § 30 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 30 
Jahreshöchstbetrag des Ruhegeldes 

 
(1) Der Jahreshöchstbetrag des Ruhe-

geldes beträgt 81 vom Hundert des jährli-
chen Bruttoarbeitseinkommens eines Be-
schäftigten des Bundes in Entgeltgruppe 8 
Stufe 6 des Tarifvertrages für den öffentli-
chen Dienst in der jeweils geltenden Fas-
sung ohne leistungsorientierte Bezah-
lungskomponenten, Jahressonderzahlun-
gen und Einmalzahlungen. 

 
(2) Als Jahreshöchstbetrag (Ost) gilt 

der Betrag, der sich ergibt, wenn der Jah-
reshöchstbetrag nach Absatz 1 mit dem 
Verhältnis aus dem jeweiligen aktuellen 
Rentenwert (Ost) und dem jeweiligen aktu-
ellen Rentenwert der gesetzlichen Renten-
versicherung vervielfältigt wird.“ 

 
18. § 31 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 3 wird die Nummer 1 aufge-
hoben. 
 
b) In Absatz 5 werden nach dem Wort 
„Witwer“ die Wörter „und überlebende Le-
benspartner aus eingetragenen Lebens-
partnerschaften“ eingefügt. 

 
19. § 42 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 42 
Aufsicht 

 
(1) Die Aufsicht über die Versorgungs-

anstalt führt das Bundesversicherungsamt. 
§ 94 Abs. 2 Satz 3 des Vierten Buches So-
zialgesetzbuch gilt entsprechend. 

 
(2) Die Versorgungsanstalt erstellt jähr-

lich einen Geschäftsbericht. Der Ge-
schäftsbericht enthält  
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1. die Jahresrechnung der Versor-
gungsanstalt, 
 
2. eine Darstellung über die Entwick-
lung der Versorgungsanstalt im abge-
laufenen Geschäftsjahr,  
 
3. auf der Grundlage der letzten Ermitt-
lungen der Zahl der Versicherten und 
Versorgungsempfänger sowie der Ein-
nahmen, der Ausgaben und des Ver-
mögens insbesondere Modellrechnun-
gen zur demographischen Entwicklung 
der Zahl der Versicherten und Versor-
gungsempfänger, zur Entwicklung der 
Einnahmen, der Ausgaben und des 
Vermögens sowie des zu leistenden 
Jahresbeitrags in den künftigen zehn 
Kalenderjahren.  

 
Der Geschäftsbericht ist bis zum 1. Okto-
ber eines jeden Jahres zeitgleich der Auf-
sichtsbehörde, dem Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales, dem Bundesministeri-
um der Finanzen sowie dem Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Technologie zu-
zuleiten. 
 

(3) Die Aufsichtsbehörde kann die Ver-
sorgungsanstalt anweisen, solche Maß-
nahmen zu treffen, die für die Durchfüh-
rung der Aufgaben der Versorgungsanstalt 
dringend geboten sind. Kommt die Versor-
gungsanstalt nicht innerhalb einer gesetz-
ten Frist diesen Weisungen nach, so kann 
die Aufsichtsbehörde die erforderlichen 
Maßnahmen selbst treffen und dabei auch 
die Satzung der Versorgungsanstalt än-
dern. 

 
(4) Vertreter der Aufsichtsbehörde und 

des Bundesministeriums für Arbeit und So-
ziales sind berechtigt, an den Sitzungen 
der Organe teilzunehmen; sie sind jeder-
zeit zu hören. 

 
(5) Für die Anlage des Vermögens der 

Versorgungsanstalt gilt § 54 des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes entsprechend.“ 
 

20. § 43 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Satz 1 werden die Wörter „und die 
nach § 21 Abs. 1 nutzungsberechtigten 
Personen“ gestrichen. 
 
b) In Satz 2 werden die Wörter „bei den 
nach § 21 Abs. 1 nutzungsberechtigten 
Personen im Zeitpunkt des Todes des 
Kehrbezirksinhabers“ gestrichen. 

21. Die §§ 50 und 54 werden aufgehoben. 

 
22. Es wird folgender § 57a eingefügt: 
 

„§ 57a 
Geltung für 

bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger 
 

Die §§ 34 bis 49 gelten für bevollmächtigte 
Bezirksschornsteinfeger entsprechend. Für die 
Versorgungsleistungen der bevollmächtigten 
Bezirksschornsteinfeger sind die §§ 42 bis 47 
des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes 
maßgebend.“ 
 

Artikel 3 
Änderung des 

Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 
 

Das Sechste Buch Sozialgesetzbuch – 
Gesetzliche Rentenversicherung – in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 19. Februar 
2002 (BGBl. I S. 754, 1404, 3384), zuletzt 
geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 30. 
Oktober 2008 (BGBl. I S. 2130), wird wie folgt 
geändert: 
 
1. In § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 werden nach dem 

Wort „ausgenommen“ die Wörter „bevoll-
mächtigte Bezirksschornsteinfeger oder“ 
eingefügt. 

 
2. In § 165 Abs. 1 Satz 1 wird nach Nummer 5 

das Komma durch einen Punkt ersetzt und 
die Nummer 6 aufgehoben. 

 
Artikel 4 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der 
Verkündung in Kraft, soweit in den folgenden 
Absätzen nichts Abweichendes bestimmt ist. 

 
(2) Die Verordnung über das Schornstein-

fegerwesen vom 19. Dezember 1969 (BGBl. I 
S. 2363), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 
27 des Gesetzes vom 5. Dezember 2006 
(BGBl. I S. 2748), tritt am Tag nach der Ver-
kündung außer Kraft. 

 
(3) In Artikel 1 treten die §§ 8 bis 12, 14 bis 

16, 18, 20, 21, 27 bis 47 und 49 bis 51 und in 
Artikel 2 tritt Nummer 22 am 1. Januar 2013 in 
Kraft. 

 
(4) Das Schornsteinfegergesetz in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 10. August 
1998 (BGBl. I S. 2071), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 dieses Gesetzes, tritt mit Ablauf des 
31. Dezember 2012 außer Kraft. 
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___________________ 

 
Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates 

sind gewahrt. 
 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt.  
Es ist im Bundesgesetzblatt zu verkünden. 

 
 

Berlin, den 26. November 2008 
 
 

D e r B u n d e s p r ä s i d e n t 
H o r s t    K ö h l e r 

 
 
 

D i e B u n d e s k a n z l e r i n 
Dr.    An g e l a    M e r k e l 

 
 
 

D e r B u n d e s m i n i s t e r 
f ü r W i r t s c h a f t u n d Te c h n o l o g i e 

M i c h a e l    G l o s 
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